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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Berlin
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in der Fassung des Beschlusses der Landesvertreterversammlung vom 28./29. Mai 1981
mit den Änderungen der LVV vom 25./26. November 1981
mit den Änderungen der LVV vom 28./29. Mai 1981
mit den Änderungen der LVV vom 17./18. Dezember 1984
mit den Änderungen der LDV vom 18./19. Mai 1987
mit den Änderungen der LDV vom 21./22. April 1988
mit den Änderungen der LDV vom 28./29. November 1988
mit den Änderungen der a.o. LDV vom 13. September 1990
mit den Änderungen der LDV vom 13./14. November 1990
mit den Änderungen der LDV vom 28./29. Mai 1991
mit den Änderungen der LDV vom 16./17. Mai 1995
mit den Änderungen der LDV vom 15./16. November 1995
mit den Änderungen der LDV vom 22./23. Mai 1996
mit den Änderungen der LDV vom 13./14. November 1996
mit den Änderungen der LDV vom 24./25. November 1998
mit den Änderungen der LDV vom 30. November/1. Dezember 1999
mit den Änderungen der LDV vom 14. November 2001
mit den Änderungen der LDV vom 4./5. Juni 2003
mit den Änderungen der LDV vom 29./30. November 2006
mit den Änderungen der LDV vom 20. November 2007
mit den Änderungen der LDV vom 3. Juni 2009
mit den Änderungen der LDV vom 20./21. April 2010
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Die Landesdelegiertenversammlung der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
Landesverband Berlin - GEW BERLIN - (Ber-
liner Verband der Lehrer und Erzieher) gibt 
der Satzung der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Landesverband Berlin - GEW 
BERLIN - (Berliner Verband der Lehrer und 
Erzieher), folgende Neufassung:

I. Name und Sitz
§ 1

1. Die Gewerkschaft führt den Namen „Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
Landesverband Berlin - GEW BERLIN - (Ber-
liner Verband der Lehrer und Erzieher)“.

2. Die GEW BERLIN ist Nachfolgerin des Leh-
rerverbandes Berlin, des Berliner Lehrer-
vereins und der anderen Zweigvereine des 
Lehrerverbandes Berlin sowie des Vereins 
Berliner Lehrerinnen e.V..

3.  Die GEW BERLIN ist ein Landesverband der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) im Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB).

4.  Die GEW BERLIN verwaltet ihr Eigentum 
und ihren Beitragsanteil selbst. Sie bestellt 
selbst ständig und in eigener Verantwortung 
die in ihrer Satzung vorgesehenen Organe.

5. Die Regelungen der Satzung der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
in ihrer jeweiligen Fassung gehen entge-
genstehenden Regelungen der Satzung der 
GEW BERLIN vor. Davon unberührt bleiben 
die Bestimmungen der Satzung der GEW 
BERLIN über die Vermögensverwaltung, 
die Verwaltung des der GEW BERLIN 
zustehenden Bei tragsanteils sowie über 
die Organbestel lung (§ 1.4.) und über die 
Auflösung (§ 54).

 Die Bestimmungen über die Mitgliedschaft 
(§ 5.2.) in der GEW BERLIN können einseitig 
weder durch eine Neufassung der Satzung 
der GEW noch durch eine Neufassung der 
Satzung der GEW BERLIN geändert oder 
aufgehoben werden.

 § 2

Die GEW BERLIN hat ihren Sitz in Berlin.

II. Aufgaben
§ 3

Aufgaben der GEW BERLIN sind im Rahmen des 
im Grundgesetz garantierten Koalitionsrechtes:
1.  Förderung der Bildung, Erziehung und Wis-

senschaft und des vorrangigen Ausbaus der 
in diesem Dienst stehenden Einrichtungen 
im Rahmen des Grundgesetzes und der 
Verfassung von Berlin;

2. Wahrnehmung der beruflichen, wirtschaft-
lichen, sozialen und rechtlichen Interessen 
ihrer Mitglieder;

3.  Wahrung ihrer Unabhängigkeit gegenüber 
Regierung, Verwaltung, wirtschaftlichen 
Interessengruppen, Konfessionen und 
politischen Parteien;

4.  Ausbau und Verteidigung der demokra-
tischen Rechte, insbesondere Wahrung 
der Existenz und der Unabhängigkeit der 
Gewerkschaften, gegebenenfalls durch 
gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen;

5.  Ausbau der Geschlechterdemokratie.

Die GEW BERLIN bekennt sich zum Arbeits-
kampf als Mittel gewerk schaft liche Forderun-
gen durchzusetzen.

§ 4

Die GEW BERLIN will diese Aufgaben insbeson-
dere erfüllen durch:
1.  Durchsetzung und Sicherung des Mitbe-

stimmungsrechts in Schule, in wissen-
schaftlichen und sozialpädagogischen 
Einrichtungen und Verwaltung,

2.  Meinungs- und Willensbildung ihrer Mit-
glieder in Kundgebungen, Versammlungen 
und Tagungen,

3.  Herausgabe von Druckschriften und der 
Mitgliederzeitschrift, vormals „Berliner 
Lehrerzeitung“,

4.  Veranstaltungen zur gewerkschaftlichen, 
beruflichen und wissenschaftlichen Wei-
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terbildung ihrer Mitglieder,
5.  Einflussnahme auf das Abgeordnetenhaus 

und die Verwaltung sowie auf die politi-
schen Parteien im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten,

6.  Einflussnahme auf die Öffentlichkeit durch 
Pressearbeit,

7.  Einflussnahme auf Körperschaften, Orga-
nisationen und Verbände im Bildungs- und 
sozialpädagogischen Sektor,

8.  Zusammenarbeit mit den im Deutschen Ge-
werkschaftsbund zusammengeschlossenen 
Gewerkschaften, mit in- und ausländischen 
sowie internationalen Gewerkschaftsorga-
nisationen,

9.  Abschluss von Tarifverträgen,
10.  Kampfmaßnahmen1),
11.  Vertretung ihrer Mitglieder gegenüber 

ihrem Dienstherrn und bei der Gestaltung 
der dienstrechtlichen Beziehungen,

12.  Rechtsberatung und Gewährung von 
Rechtsschutz für ihre Mitglieder bzw. de-
ren Hinterbliebene und Gewährung von 
kollegialer Hilfe in besonderen Fällen unter 
Berücksichtigung der Richtlinien der GEW 
für den Rechtsschutz,

13.  Unterstützung solcher Mitglieder, die we-
gen ihres Eintretens für die Gewerkschaft 
Schaden erleiden,

14.  Förderung von Selbsthilfeeinrichtungen der 
Mitglieder.

1) geregelt durch § 5 der Satzung der GEW.

III. Mitgliedschaft
§ 5

 1.  Die Aufnahme in die GEW erfolgt nach der 
Regelung für die Mitgliedschaft gemäß § 
8 der Satzung der GEW. Damit wird die 
Mitgliedschaft in der GEW begründet.

2.  Die Aufnahme in die GEW BERLIN (BVL) 
wird durch die Aufnahme in die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft vollzo-
gen. Damit wird die Mitgliedschaft in die 
GEW BERLIN begründet. Die Aufnahme in 
die GEW BERLIN erfolgt ausschließlich nach 

der Regelung für die Mitgliedschaft gemäß 
§ 8 der Satzung der GEW.

§ 6

1.  Mitglied in der GEW können Personen 
werden, die hauptberuflich einen in § 6 der 
Satzung der GEW genannten Beruf ausüben.

 Das sind:
 Personen mit lehrenden, ausbildenden 

oder assistierenden Tätigkeiten im Bereich 
der öffentlichen und privaten Schulen; 
Personen mit sozialpädagogischen Tä-
tigkeiten im öffentlichen, privaten und 
kirchlichen Dienst; Angehörige von Hoch-
schulen, wissenschaftlichen Instituten 
und Forschungseinrichtun gen; Personen 
mit verwaltenden Tätigkeiten, wenn sie 
vor Aufnahme dieser Tätigkeit einen der 
vorgenannten Berufe ausgeübt haben oder 
in der Schulaufsicht tätig sind. Mitglied in 
der GEW können auch Personen werden, 
die sich in der Ausbildung für einen der 
vorstehenden Berufe befinden.

2.  Mitglied in der GEW können auch Personen 
sein, die im Anschluss an eine Tätigkeit 
gemäß Ziffer 1 in den Ruhestand getreten 
sind oder ein politisches Mandat erworben 
haben. Mitglied in der GEW BERLIN können 
auch Arbeitslose sein, die einen der in § 6.1. 
der Satzung der GEW BERLIN genannten 
Berufe ausgeübt haben.

3.  Über Ausnahmen und in Zweifelsfällen 
entscheidet der Hauptvorstand.

§ 7

1.  Studierende, die sich auf die o.g. Berufe 
vorbereiten, werden als Mitglieder aufge-
nommen. Das weitere regelt der Hauptvor-
stand der GEW. Für Aufnahme und Austritt 
gelten die §§ 8 und 11 entsprechend.

2.  Studentische Beschäftigte an Hochschulen 
und Promovierende gelten als Studierende 
im Sinne § 7.1. der Satzung.

3.  Die Mitgliedschaft von studentischen Mit-
gliedern in der GEW erlischt, wenn sie in 
einen anderen als in § 6.1. genannten Beruf 
eintreten.
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§ 8

1.   Der Erwerb der Mitgliedschaft in der GEW 
bedarf  eines schriftlichen Einzelantrags. 
Über den Antrag entscheidet der Landes-
vorstand.

2.  Eine Ablehnung bedarf einer schriftlichen 
Begründung.

3.  Gegen die Ablehnung kann die beantragen-
de Person beim Hauptvorstand Einspruch 
erheben.

§ 9

1. Die Mitgliedschaft beginnt am 1. des auf 
das Antragdatum folgenden Monats. Das 
Mitglied erhält beim Eintritt eine Mitglieds-
karte.

2. Zeiten der Mitgliedschaft in anderen Lan-
desverbänden der GEW und in anderen 
DGB-Gewerkschaften werden angerechnet. 
Die Ummeldung begründet die Mitglied-
schaft in der GEW BERLIN.

3. Über die Anrechnung von Mitgliedszeiten 
in anderen Beschäftigtenorganisationen 
entscheidet der Hauptvorstand der GEW.

§ 10

Das Mitglied erkennt die Satzung als verbind-
lich an.

§ 11

1.  Die Mitgliedschaft endet
a. durch Tod,
b. durch Austritt,
c. durch Ausschluss,
d. durch Fortfall der Voraussetzungen 

gemäß § 6.
2.  Bei Ummeldung in einen anderen Landes-

verband der GEW endet die Mitgliedschaft 
in der GEW BERLIN.

§ 12

1.  Der Austritt ist mit einer Frist von 3 Mo-
naten schriftlich dem Landesverband zu 
erklären und nur zum Ende eines Kalen-
derviertel jahres möglich.

2. Über den Ausschluss eines Mitgliedes ge-

mäß § 12.3. entscheidet die Landesschieds-
kommission auf Antrag eines Organs gemäß 
§ 9 der Satzung der GEW.

3.  Die Gründe für einen Ausschluss sind:
a. arglistige Täuschung bei der Aufnah-

me,
b. gewerkschaftsschädigendes Verhal-

ten,
c. satzungswidriges Verhalten.

IV. Rechte und Pflichten der 
Mitglieder

§ 13

1.  Die Mitglieder haben das Recht, die sat-
zungsgemäßen Organe und Gremien der 
GEW BERLIN in Anspruch zu nehmen.

2.  Darüber hinaus kann in Fällen unverschul-
deter Notlage Unterstützung im Rahmen 
der im Haushaltsplan dafür vorgesehenen 
Mittel gewährt werden.

3.  Die studentischen Mitglieder haben in 
den Mitgliederversammlungen der Be-
zirke der GEW BERLIN und der Abteilung 
Wissenschaft kein Stimmrecht in Fragen 
des Arbeits1)- und Beamtenrechts und der 
Satzung.

 1) Dieses gilt nicht für die Belange der stu- 
dentischen Beschäftigten.

4.  Versammlungen gemäß dieser Satzung    
können online durchgeführt werden. Dabei 
sind die „Richtlinien zur Durchführung von 
Online-Versammlungen“ zu berücksichti-
gen. 

§ 14

Die Mitglieder zahlen ihre Beiträge nach der 
Beitragsordnung der GEW, die für alle Landes-
verbände bindend ist.

V. Gliederungen der GEW BERLIN
§ 15

1.  Die Mitglieder der GEW BERLIN werden 
entsprechend ihrer Tätigkeit in Bezirken 
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oder Abteilungen zusammengefasst. Darü-
ber hinaus werden folgende Zuordnungen 
getroffen:
a. Mitglieder gemäß § 6.2. schließen sich 

dem Bezirk ihrer früheren Tätigkeit an. 
b. Studentische Mitglieder schließen sich 

der Abteilung Wissenschaft an.
c. Arbeitslose Mitglieder bleiben in dem 

Bezirk, in dem sie zuletzt eine Tätigkeit 
gemäß § 6.1. ausgeübt haben; sofern 
sie vor der Arbeitslosigkeit studenti-
sche Mitglieder waren, bleiben sie in 
der Abteilung Wissenschaft. Arbeits-
lose Mitglieder, mit einem Mandat 
gemäß § 18, die eine kurzfristige 
Beschäftigung aufnehmen, können auf 
Antrag für die Dauer der Wahlperiode 
Mitglied in ihrem alten Bezirk bleiben.

d. Lehramtsanwärter*innen gehören 
dem Bezirk ihrer Stammschule an.

e. In Zweifelsfällen wird die Zuordnung 
einer Arbeitsstelle zu einem Be-
zirk oder zu einer Abteilung durch 
Beschluss des Landesvorstandes 
geregelt.

2. 
a. Die Mitglieder des Bezirks bzw. der 

Abteilung wählen die Bezirks- bzw. 
Ab teilungsleitung, die sich wie folgt 
zusammensetzt:
• Vorsitzende*r
• 2. Vorsitzende*r
• 3. Vorsitzende*r,
Schatzmeister*in und die weiteren 
Mitglieder der Bezirks- bzw. Ab-
teilungsleitung, deren Anzahl die 
Wahlmitgliederversammlung festlegt. 
Dabei sollen die unterschiedlichen 
Berufsgruppen bzw. Tätigkeitsfelder, 
die im Bezirk bzw. der Abteilung 
organisiert sind, vertreten sein. Die 
Mitglieder des Bezirks bzw. der Abtei-
lung wählen darü ber hinaus die dem 
Bezirk bzw. der Abteilung zustehenden 
Delegierten für die Landesdelegier-
tenversammlung und zwei Kassenprü-
fer*innen. Wenn es im Bezirk bzw. in 

der Abteilung eine Untergliederung 
der Personengruppe Senior*innen 
entsprechend § 47.2.b) der Satzung 
der GEW BERLIN gibt, gehört dessen 
Vorsitzende*r der Bezirks- bzw. Abtei-
lungsleitung an.

b.  Verlässt ein gewähltes Mitglied der 
Bezirksleitung den Bezirk, so ist für die 
Besetzung des entsprechenden Man-
dats eine Neuwahl anzusetzen, wenn 
dieses Mandat in Einzelwahl besetzt 
wurde. In Fällen der Gruppenwahl gilt 
das Nachrückprinzip.

c. Abweichend von § 15.2.a) können 
die Mitglieder eines Bezirks bzw. 
einer Abteilung  als Leitung ein Team 
wählen. Die Größe des Teams legt die 
Wahlmitgliederversammlung fest. 
Dabei sollen die unterschiedlichen 
Berufsgrup pen bzw. Tätigkeitsfelder, 
die im Bezirk bzw. der Abteilung orga-
nisiert sind, vertreten sein. Das Team 
regelt die Aufgabenverteilung selbst-
ständig. Dazu gehören insbesondere 
die Wahrnehmung der Vertretung im 
Landesvorstand und die Benennung 
eines verantwortlichen Mitglieds 
für die finanziellen Angelegenheiten 
des Bezirks bzw. der Abteilung als 
Schatzmeister*in.

d. Die Vorsitzenden oder zwei Mitglieder 
des Leitungsteams der Personengrup-
pe Studierende gehören zusätzlich 
dem Vorstand der Abteilung Wissen-
schaft an. Näheres regelt eine vom 
Landesvorstand zu beschließende 
Richtlinie.

3.  Die Mitglieder der GEW BERLIN an Hoch-
schulen, wissenschaftlichen Institutionen 
und Forschungseinrichtungen bilden die 
Abteilung Wissenschaft.

4.  Die Mitglieder der GEW BERLIN an den 
berufsbildenden und an den zentral ver-
walteten Schulen bilden die Abteilung 
Berufsbildende Schulen.

5. Die Mitglieder der GEW BERLIN in Tagesein-
richtungen für Kinder und in Einrichtungen 
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(außer Schule) der Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit bilden die Abteilung Kinder-, 
Jugendhilfe und Sozialarbeit.

6.  Die Wahlperiode für alle Wahlen der GEW 
BERLIN - mit Ausnahme der Wahlen in den 
Personengruppen Studierende, Junge GEW 
und Erwerbslose - beträgt drei Jahre. In 
den Personengruppen Studierende, Junge 
GEW und Erwerbslose kann in kürzeren 
Abständen gewählt werden, die Dauer der 
Wahlperiode beträgt aber mindestens ein 
Jahr. Über die Verkürzung der Wahlperiode 
in den vorgenannten Personengruppen 
entscheidet der jeweilige Vorstand bzw. 
das jeweilige Leitungsteam.

7.  Die Regelungen, die in dieser Satzung für 
Bezirke und ihre Organe getroffen werden, 
gelten sinngemäß auch für die Abteilungen. 

§ 16

1.  Der Bezirk bzw. die Abteilung gliedert sich 
in Betriebsgruppen, deren Bereich die 
jeweilige Einrichtung (Kindertagesstätte, 
Schule, Hochschule u.a.) umfasst.

 Bei Bedarf kann der Landesvorstand auf 
Antrag die Bildung mehrerer Betriebsgrup-
pen je Einrichtung beschließen.

2.  Die Mitglieder der Betriebsgruppe wählen 
auf jeweils 25 angefangene Mitglieder  
eine Vertrauensperson. Über die Wahl 
weiterer Vertrauensleute entscheidet der 
LV auf Antrag der Bezirkslei tung bzw. der 
Abteilungsleitung. Die Vertrauensleute 
vertreten die Betriebsgruppe in der Ver-
sammlung der Mandatsträger*innen des 
Bezirks bzw. der Abteilung und in der Ver-
trauensleutekonferenz.

3.  Aufgaben der Betriebsgruppen sind:
a. kontinuierliche Beratung gewerk-

schaftlicher, bildungspolitischer, schu-
lischer, pädagogischer und sozialpäd-
agogischer Fragen,

b. Vertretung der gewerkschaftlichen In-
teressen in der jeweiligen Dienststelle,

c. Erarbeitung von Empfehlungen und 
Anträgen, die in die Gesamtkonferenz 
und andere Gremien der eigenen 

Schule eingebracht werden,
d. Erarbeitung von Stellungnahmen, 

Empfehlungen und Anträgen, die über 
die Vertrauensleute in die gewerk-
schaftlichen Gremien des Bezirks bzw. 
der Fachgruppe zur Beschlussfassung 
eingebracht werden,

e. Werbung neuer Gewerkschaftsmitglie-
der,

f. Zusammenarbeit mit Betriebsgruppen 
anderer DGB-Gewerkschaften,

g. Zusammenarbeit mit den am Schul-
leben beteiligten Gruppen wie Eltern 
und Schüler*innen,

h. Aufstellung der GEW-Listen für die 
Kandidatur von Betriebsräten oder 
auf einzelbetrieblicher Ebene beste-
hender Personalräte.

§ 17

1.  Die Mitgliederversammlung des Bezirks be-
stimmt Richtlinien der Gewerkschaftsarbeit 
auf Bezirksebene.

2.  Zu ihren Aufgaben gehört darüber hinaus:
a. Entgegennahme und Diskussion von 

Berichten der Bezirksleitung und der 
Kassenprüfer*innen,

b. Entlastung des als Bezirksschatzmeis-
ter*in gewählten Mitglieds,

c. Beschlussfassung über Empfehlungen 
und Anträge,

d. Wahl der Bezirksleitung gem. § 15.2. 
sowie der Mitglieder der Landesdele-
giertenversammlung (LDV),

e. Beschlussfassung über die Listen zu 
den Personalratswahlen.

3.  Mitgliederversammlungen werden nach 
Bedarf einberufen, mindestens einmal im 
Jahr. Sie müssen innerhalb von vier Wochen 
einberufen werden, wenn mindestens 10 % 
der Mitglieder oder 25 % der Mandatsträ-
ger*innen einen dahingehenden Antrag 
stellen.

4.  Die Mitgliederversammlungen können 
Anträge an die Organe der GEW BERLIN 
richten.

5.  Die Mitgliederversammlung kann Aufga-
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ben, die nur einen Teil der Mitgliedschaft 
des jeweiligen Bezirks betreffen, an Teil-
mitgliederversammlungen delegieren. Die 
Teilmitgliederversammlungen können im 
Rahmen der übertragenen Aufgaben Be-
schlüsse fassen und Anträge an die Organe 
der GEW BERLIN richten.

6.  Diese Regelungen gelten sinngemäß auch 
für die Abteilungen.

§ 18

1.  Organe des Bezirks sind:
a. die Versammlung der Mandatsträ-

ger*innen (MTV). Sie besteht aus der 
Bezirkslei tung, den Vertrauensleuten, 
den Mitgliedern der LDV sowie den 
GEW-Mitgliedern in den Personal-
räten.

b. die Bezirksleitung.
2.  Organe der Abteilung sind:

a. die Versammlung der Mandatsträ-
ger*innen (MTV). Sie besteht aus 
der Abteilungsleitung, den Vertrau-
ensleuten, den Mitgliedern der LDV 
sowie den GEW-Mitgliedern in den 
Personalräten.

b. die Abteilungsleitung.

§ 19

1. Die MTVs finden nach Bedarf statt. Aufga-
ben der MTVs sind u.a.:

a. Entgegennahme und Diskussion von 
Berichten der Bezirksleitung,

b. Beiträge zur Meinungsbildung in der 
GEW BERLIN durch Sammlung und 
Diskussion der Mitgliedermeinungen,

c. Beschlussfassung über Empfehlungen 
und Anträge.

2. Aufgaben der Bezirksleitung sind:
a. Vorbereitung, Einberufung und Lei-

tung der MTVs und MVs,
b. Unterrichtung der Mandatsträger*in-

nen und Mitglieder über die Arbeit 
der Bezirksleitung und des Landes-
vorstandes,

c. Durchführung bzw. Weiterleitung von 
Beschlüssen der MTV und MV,

d. Durchführung von Beschlüssen des 
Landesvorstandes, soweit diese die 
Bezirksleitungen betreffen,

e. Beschlussfassung über alle von der 
Bezirkskasse zu tätigenden Ausgaben,

f. Beachtung der Kassenprüfung in 
unregelmäßigen Abständen, jedoch 
mindes tens einmal im Jahr,

g. Pflege kollegialen Zusammenhalts un-
ter den Mitgliedern,

h. Maßnahmen zur Werbung neuer 
Mitglieder,

i. Überwachung der Arbeitsbedingun-
gen und Beilegung von Streitfällen mit 
den Dienststellen im Bezirk.

3. Diese Regelungen gelten sinngemäß auch 
für die MTVs und die Leitungen der Abtei-
lungen.

VI. Organe der GEW BERLIN
§ 20

Die Organe der GEW BERLIN sind:
1.  Die Landesdelegiertenversammlung (LDV),
2.  der Landesvorstand (LV),
3. die Vertrauensleutekonferenz (VLK),
4.  der Geschäftsführende Landesvorstand 

(GLV).

A. Die Landesdelegiertenversammlung

§ 21

Die Landesdelegiertenversammlung bestimmt 
die Richtlinien für die Arbeit der GEW BERLIN 
und entscheidet endgültig über alle Angele-
genheiten der GEW BERLIN; sie kann Anträge 
zur Beratung und Beschlussfassung an den 
Landesvorstand überweisen.

§ 22

1. Die stimmberechtigten Mitglieder der LDV 
sind:
• 400 Mitglieder nach Ziffer 5
• je ein Mitglied der Fachgruppen
• stimmberechtigte Mitglieder des Lan-

desvorstandes
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• Mitglieder, die sich aus Ziffer 5 Satz 
2 ergeben. 

2.  Die Vertretung der Personengruppe Frauen 
wird abweichend von § 22.1. durch eine 
vom Sprecherinnenrat gewählte Vertreterin 
wahrgenommen.

3.  Delegierte werden im Verhinderungsfall 
durch jeweils mit der nächsthöchsten 
Stim menzahl gewählte Nachrücker*innen 
vertreten, wenn die schriftliche Benach-
richtigung über die Verhinderung die Ge-
schäftsstelle spätestens mit dem Antrags-
schluss (in der Regel vier Wochen vor der 
LDV) erreicht hat. Eine Vertretung ist nur 
für die gesamte Dauer einer LDV möglich.

4.  Konnten LDV-Mandate mangels Bewerber*in-
nen nicht vergeben werden, so ist auch im 
Laufe einer Wahlperiode eine Nachwahl für 
die vakanten Positionen zulässig. Dieses gilt 
auch für den Fall, dass Dele giertenmandate 
z.B. durch Mandats rück gabe oder Bezirks-
wechsel freigeworden sind und durch Nachrü-
cker*in nen nicht zu besetzen sind. Für die 
Nachwahl ist die Wahlordnung der GEW 
BERLIN sinngemäß anzuwenden.

5.  Die 400 Mitglieder werden von den Bezir-
ken bzw. den Abteilungen im Verhältnis 
der Zahl ihrer Mitglieder zur Gesamtzahl 
der Mitglieder der GEW BERLIN  nach dem 
Stand des 1. Januar des jeweiligen Wahl-
jahres gewählt (Hare-Niemeyer-Verfahren). 
Jeder Bezirk bzw. jede Abteilung erhält aber 
mindestens 10 Mandate (Mandate nach 
Satz 1 zuzüglich eventueller Überhangman-
date). Bei der Besetzung der Mandate sind 
die unterschiedlichen Berufsgruppen bzw. 
Tätigkeitsfelder, die im Bezirk bzw. der Ab-
teilung vertreten sind, zu berücksichtigen.

6.  Darüber hinaus gehören der Landesdelegier-
tenversammlung folgende Personen ohne 
Stimmrecht, aber mit Rede- und Antrags-
recht an:
a. Vorsitzende der Kommissionen gemäß  

§ 48.4.,
b. Ehrenmitglieder,
c. von der LDV gewählte Vertreter*innen 

des Landesverbandes im Hauptvor-

stand der GEW,
d. Geschäftsführer*in.

§ 23

Die Delegierten sind an Aufträge nicht ge-
bunden. Sie haben jeweils nur eine Stimme 
und können Anträge an die Landesdelegier-
tenversammlung stellen.
Das Stimmrecht der Mitglieder des GLV erlischt 
mit deren Entlastung, wenn sie nicht zugleich 
Delegierte eines Bezirks, einer Abteilung oder 
einer Fachgruppe sind.

§ 24

1.  Die ordentlichen Landesdelegiertenver–
samm lungen finden im Frühjahr und im 
Herbst eines jeden Jahres statt. Sie werden 
vom Landesvorstand einberufen, der auch 
die Tagesordnung vorschlägt.

2.  Die Tagesordnung der ordentlichen Landes-
delegiertenversammlung im Frühjahr muss 
folgende Punkte enthalten:
a. Jahresbericht des Vorstandes,
b. Bericht des GLV über die Umsetzung 

der Beschlüsse der vorausgegangenen 
LDV,

c. Kassenbericht der Leitung des Vor-
standsbereichs Finanzen, Bericht der 
Kassenprüfer*innen und Entlastung 
der Leitung des Vorstandsbereichs 
Finanzen,

d. Beschlussfassung über unter Um-
ständen notwendige Korrekturen des 
Haushaltsplans und der Grundsätze 
der Vermögensverwaltung,

e. Anträge und Entschließungen,
f. in den Wahljahren:

•  Entlastung und Wahl der Mit-
glieder des Geschäftsführenden 
Landesvorstandes (Ausnahme:  
hauptamtliche Geschäftsführung),

•  Wahl der drei ständigen Mitglie-
der der Landesschiedskommission 
sowie der sechs Stellvertreter*in-
nen,

•  Wahl der Mitglieder des Haupt-
vorstandes der GEW,
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•  Wahl  der  Delegierten zum 
Gewerk schaftstag der GEW.

 Sofern diese Wahlen als Gruppenwahl 
nach der Wahlordnung der GEW BER-
LIN für die Wahlen in der LDV durch-
geführt werden, muss mindestens die 
Hälfte der zu wählenden Mandate mit 
Frauen besetzt werden. Die LDV kann 
mit einer Zweidrittelmehrheit davon 
Abweichungen zulassen.

3.  Die Tagesordnung der ordentlichen Landes-
delegiertenversammlung im Herbst muss 
folgende Punkte enthalten:
a. vorläufiger Kassenbericht der Leitung 

des Vorstandsbereiches Finanzen über 
das laufende Geschäftsjahr,

b. Beschlussfassung über den Haus-
haltsplan des folgenden Geschäfts-
jahres und die Grundsätze der 
Vermögensver wal tung.

c. Bericht des GLV über die Umsetzung 
der Beschlüsse der vorausgegangenen 
LDV.

§ 25

Der Landesvorstand ist berechtigt, eine au-
ßerordentliche LDV einzuberufen; er ist dazu 
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel 
seiner Mitglieder oder 25% der Mitglieder der 
LDV einen dahingehenden schriftlichen Antrag 
stellen.

§ 26

Die Durchführung der Landesdelegiertenver–
samm lung wird in der Geschäftsordnung der 
GEW BERLIN geregelt.

§ 27

1. Die LDV ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte aller stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend sind. Die LDV fasst ihre 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Delegierten. Für Satzungsän-
derungen ist die Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Delegierten, mindestens aber 
die Mehrheit aller Delegierten erforderlich.

2. Nicht besetzte Mandate bleiben bei der 

Ermittlung aller Quoren und Mehrheiten 
unberücksichtigt.

B. Der Landesvorstand

§ 28

1.  Stimmberechtigte Mitglieder des Landes-
vorstandes sind:
a. die Mitglieder des GLV,
b. die Vorsitzenden und 2. Vorsitzenden 

der Bezirke und Abteilungen bzw. zwei 
Mitglieder jedes Leitungsteams,

c. die Vorsitzenden der Fach- und Perso-
nengruppen bzw. ein Mitglied jedes 
Leitungsteams bzw. des Sprecherin-
nenrates,

d. das Mitglied, das als Vorsitzende*r 
des Landesausschusses für Migration, 
Diversität und Antidiskriminierung 
(LAMA) gewählt wurde bzw. ein Mit-
glied des Leitungsteams,

e. das Mitglied, das als Leiter*in  der Lan-
desrechtsschutzstelle gewählt wurde.

2.  Dem Landesvorstand gehören darüber hin-
aus ohne Stimmrecht, aber mit Rede- und 
Antragsrecht an:
a. die von der LDV gewählten Vertre-

ter*innen des Landesverbandes im 
Hauptvorstand der GEW,

b. die als Geschäftsführer*in angestellte 
Person.

3. Eines der in Abs. 1.b) genannten Mitglieder 
kann sich durch das als 3. Vorsitzende*r 
gewählte Mitglied des betreffenden Bezirks 
bzw. der betreffenden Abteilung vertreten 
lassen. Die in Abs. 1.c), d) und e) genannten 
Mitglieder können sich im Landesvorstand 
durch ihre ständigen Stellvertreter*innen 
vertreten lassen.

§ 29

1.  Der LV hat den Auftrag, die GEW BERLIN 
im Rahmen der Beschlüsse der LDV für 
drei Jahre zu leiten. Zu seinen besonderen 
Aufgaben gehören
a. die Vorbereitung der LDV mit Aus-
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nahme der Wahlvorbereitungen, die 
von ihm einem wahlvorbereitenden 
Ausschuss übertragen werden,

b. die Durchführung der Beschlüsse 
der LDV,

c. die Zusammensetzung, Einberufung 
und Vorbereitung der VLK,

d. die Beschlussfassung über Empfehlun-
gen der VLK,

e. die Wahl eines Mitglieds als Leiter*in 
der Landesrechtsschutzstelle, die Wahl 
der Vorsitzenden der Kommissionen 
und der Mitglieder der besonderen 
Arbeitsgremien,

f. die Bestellung des Redaktionskollegi-
ums der Mitgliederzeitschrift,

g. die Anstellung und Entlassung der 
hauptamtlichen Geschäftsführung,

h. die Regelung der Zuständigkeiten 
und Befugnisse der hauptamtlichen 
Geschäftsführung,

i. die Benennung von Ver treter*innen 
der GEW BERLIN in den Gremien des 
DGB,

j. die Beschlussfassung über den Wahl-
vorschlag für die Wahl zum Haupt-
personalrat.

2.  Vor der Abgabe von Stellungnahmen zu 
Gesetzes- und Verordnungsentwürfen, die 
die Berliner Schule bzw. die Berliner Lehr-
kräfte grundsätzlich betreffen, hat er die 
Stellungnahme der Bezirke, der Abteilung 
Berufsbildende Schulen und gegebe nenfalls 
der betroffenen Fachgruppen einzuholen, 
soweit es terminlich möglich ist und die 
Arbeit des LV nicht behindert.

§ 30

Landesvorstandssitzungen werden in der Regel 
einmal monatlich vom Geschäftsführenden 
Lan desvorstand einberufen. In dringenden 
Fällen können die Vorsitzenden oder der Ge-
schäftsführende Landesvorstand eine außeror-
dentliche Landesvorstandssitzung einberufen. 
Auf Antrag eines Drittels der Mitglieder des 
Landesvorstandes muss eine außerordentliche 
Landesvorstandssitzung einberufen werden.  

§ 27 Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

§ 31

Die Tagesordnung der Landesvorstandssitzung 
setzt die einberufende Person oder das einbe-
rufende Gremium fest.

C. Die Vertrauensleutekonferenz 

§ 32

1. Die Vertrauensleutekonferenz (VLK) berät 
Positionen und Aktionen der GEW BERLIN 
und spricht dem Landesvorstand hierzu 
Empfehlungen aus. Über die Empfehlungen 
der VLK berät und beschließt der Landes-
vorstand auf seiner nächsten Sitzung.

2. Eine VLK tritt auf Einladung des Landesvor-
standes zusammen oder wenn 25% aller 
Vertrauensleute oder 25% der Vertrauens-
leute des betroffenen Organisationsberei-
ches / der betreffenden Untergliederung 
einen dahingehenden schriftlichen Antrag 
stellen.

3. Themen, Zusammenstellung und eventuell 
weitere Teilnehmer*innen der VLK werden 
vom LV bzw. der Initiativgruppe nach § 32.2. 
festgelegt.

D. Der Geschäftsführende 
Landesvorstand

§ 33

1. Dem Geschäftsführenden Landesvorstand 
(GLV) gehören an:
a. Zwei gleichberechtigte Vorsitzende der 

GEW BERLIN. Eine Vorsitzende muss 
eine Frau sein. Die LDV kann mit einer 
Zweidrittelmehrheit davon Abweichun-
gen zulassen.

b. Ein Mitglied als Leitung folgender Vor-
standsbereiche
•  Finanzen
•  Beamten-, Angestellten- und Tarif-

politik
•  Schule
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•  Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
•  Hochschulen und Lehrer*innen-

bildung
•  Mitgliederaktivierung und Mitglie-

derzeitschrift
c. die hauptamtliche Geschäftsführung 

mit beratender Stimme.
2. Die unter § 33.1.b. genannten Vorstands-

bereiche können von Zweierteams geleitet 
werden. In diesem Fall haben beide Team-
mitglieder Stimmrecht in den Organen der 
GEW BERLIN.

3. Wenn ein Zweierteam zur Wahl antritt, 
muss mindestens eines der Mitglieder eine 
Frau sein. Tritt kein solches Team zur Wahl 
an oder ist auch im dritten Wahlgang keines 
gewählt, kann die LDV mit Zustimmung von 
Zweidrittel der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder Teams zur Wahl zulassen, 
die diese Bedingung nicht erfüllen.

4. Wenn dem GLV kein Mitglied mit Migra-
tionserfahrung angehört, zieht er für die 
Dauer seiner Wahlperiode ein beratendes 
Mitglied hinzu. Über die hinzuzuziehende 
Person entscheidet der LV.

5. Den GLV-Mitgliedern ist für ihre Man-
datsausübung ein Entgelt zu gewähren. 
Die Höhe ist vom LV auf Grundlage der 
„Regelungen der Arbeits- und Anstel-
lungsbedingungen der GLV-Mitglieder, 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
der Landesrechtsschutzstelle und der Mit-
glieder der  bbz-Redaktion“ in der jeweils 
geltenden Fassung zu beschließen; der 
Gesamtbetrag darf  8 % der für den Lan-
desverband verfügbaren Beitragseinahmen 
nicht überschreiten.

§ 34

1. Der Geschäftsführende Landesvorstand 
leitet und vertritt die GEW BERLIN in allen 
Angelegenheiten, über die nicht ausdrück-
lich der Landes delegier tenversammlung 
oder dem Landesvorstand die Beschlussfas-
sung vorbehalten ist, einschließlich der 
Geschäfte, für die die Gesetze eine Son-
dervollmacht erfordern.

2. Der GLV erstattet dem LV in regelmäßigen 
Abständen Bericht über seine Tätigkeit.

3. Ein als Vorsitzende*r gewähltes Mitglied 
und das für die Pressearbeit zuständige 
GLV-Mitglied (Pressesprecher*in) können 
jederzeit nach Absprache Presseerklärun-
gen im Namen der GEW BERLIN abgeben.

4. Die Vertretung in der Öffentlichkeit von 
Bezirken und Abteilungen, Fach- und 
Personengruppen in den die  jeweilige Un-
tergliederung, Fach- und Personengruppe 
betreffenden Fragen erfolgt durch deren 
Vorsitzenden bzw. ein vom Leitungsteam 
benanntes Vorstandsmitglied der betref-
fenden Untergliederung im Einvernehmen 
mit dem nach Geschäftsverteilungsplan 
zuständigen Vorstandsmitglied der GEW 
BERLIN sowie dem für die Pressearbeit 
zuständigen GLV-Mitglied (Pressespre-
cher*in).

§ 35

1. Die gerichtliche und außergerichtliche 
Vertretung des Geschäftsführenden Lan-
desvorstandes im Sinne des BGB regelt der 
GLV im Rahmen seiner Geschäftsverteilung 
unter Berücksichtigung folgender Grund-
sätze:
a. Die Vertretung erfolgt nur gemeinsam 

durch ein als Vorsitzende*r gewähltes 
Mitglied und ein Leitungsmitglied des 
Vorstandsbereiches Finanzen.

b. Innerhalb der Geschäftsverteilung gilt 
eine rechtsverbindliche Vertretungs-
regelung für den Fall, dass eines der 
unter § 35.1. genannten Mitglieder 
des GLV verhindert ist.

c. Für die rechtverbindliche Unterzeich-
nung von Tarifverträgen gilt diese 
Regelung analog. Anstelle des Lei-
tungsmitglieds des Vorstandsbereichs 
Finanzen werden Tarifverträge von ei-
nem Leitungsmitglied  des Vorstands-
bereichs Beamten-, Angestellten- und 
Tarifpolitik unterzeichnet.

d. Der GLV kann aus seiner Mitte Arbeits-
gruppen bilden, denen er Aufgaben im 
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Rahmen seiner eigenen Kompetenzen 
bis auf Widerruf delegieren kann.

§ 36

Die Wahl der Vorsitzenden erfolgt in der LDV in 
besonderen einzelnen Wahlgängen durch ge-
heime Abstimmung gemäß der Wahlordnung.

§ 37

Die Wahl für die Vorstandsbereiche nach § 
33.1.b) erfolgt in eigenen Wahlgängen gemäß 
Wahlordnung.

§ 38

Mitglieder des GLV, die in die Schulaufsicht bzw. 
Schulverwaltung versetzt werden, müssen ihr 
Mandat auf der nächsten LDV erneut bestäti-
gen lassen. Die Verteilung der Arbeitsgebiete, 
soweit sie nicht durch die Wahlen festgelegt 
sind, regelt der GLV unter sich.

§ 39

1.  Falls eines der Mitglieder des GLV im Laufe 
der Wahlperiode aus seinem Amt ausschei-
det oder an dessen Ausübung dauernd 
verhindert ist, so erfolgt eine Neuwahl in 
der nächsten LDV.

2.  Der LV ist berechtigt, vakante GLV-Mandate 
bis zur nächsten LDV kommissarisch zu 
besetzen.

VII. Fach- und Personengruppen
§ 40

In der GEW BERLIN werden die Angelegen-
heiten der einzelnen Schularten bzw. -zweige, 
der Schulaufsicht und Schulverwaltung, der 
sozialpädagogischen und wissenschaftlichen 
Bereiche auch in Fachgruppen bearbeitet. 
Diese erledigen die in ihr Fachgebiet fallenden 
Aufgaben von sich aus oder im Auftrage des LV 
oder des GLV.

§ 41

Es bestehen folgende Fachgruppen:
1. Erwachsenenbildung,

2. Grundschulen
3. Gymnasien
4. Integrierte Sekundarschulen und Gemein-

schaftsschulen
5. Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
6. Schulaufsicht und Schulverwaltung
7. Sozialpädagogische Fachkräfte an Schulen
8. Sonderpädagogik
9. sozialpädagogische Aus-, Fort- und Weiter-

bildung
10. Tageseinrichtungen für Kinder

Die Aufgaben der Landesfachgruppe Hochschu-
len werden von der Abteilung Wissenschaft 
wahrgenommen. Die Aufgaben der Landes-
fachgruppen gewerbliche und kaufmännische 
Schulen werden von der Abteilung berufsbil-
dende Schulen wahrgenommen. Die Aufga-
ben der Landesfachgruppen Gesamtschulen, 
Hauptschulen und Realschulen werden von 
der Fachgruppe Integrierte Sekundarschulen 
und Gemeinschaftsschulen wahrgenommen.

§ 42

Jedes Mitglied gehört in der Regel der Fachgrup-
pe an, die den Bereich seiner dienstlichen Tä-
tigkeit vertritt.

§ 43

1. Die Angehörigen jeder Fachgruppe wählen 
die Fachgruppenleitung, die sich wie folgt 
zusammensetzt:
•  Vorsitzende*r
•  Stellvertreter*in

 und
• höchstens 10 weitere Mitglieder der 

Fachgruppenleitung
 Außerdem wird ein Mitglied der Fachgrup-

pe als Delegierte*r für die LDV gewählt.  Für 
dieses Mitglied gilt § 22.3 entsprechend.

 Im Falle des Wechsels der Fachgruppe 
ist für die Besetzung des freigeworde-
nen Mandats eine Neuwahl anzusetzen, 
wenn das Mandat in Einzelwahl besetzt 
wurde. In Fällen der Gruppenwahl gilt das 
Nachrückprin zip.

2. Abweichend von Absatz 1 können die 
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Mitglieder einer Fachgruppe als Leitung 
der Fachgruppe ein Team von bis zu 12 
Mitgliedern wählen. Das Team regelt die 
Aufgabenver teilung selbstständig. Dazu 
gehört insbeson dere die Vertretung der 
Fachgruppe im Lan desvorstand und in der 
Landesdelegiertenversammlung. In diesem 
Falle entfällt die gesonderte Wahl eines 
Mitglieds als Delegierte*r der Fachgruppe 
in der LDV, diese Aufgabe wird durch ein 
Mitglied des Teams wahrgenommen.

§ 44

1.  Das Mitglied, das als Vorsitzende*r  einer 
Fachgruppe gewählt wurde, oder ein be-
auftragtes Mitglied der Fachgrup penleitung 
nimmt an den Verhandlungen teil, die sich 
auf die Angelegenheiten der betreffenden 
Fachgruppe beziehen.

2.  Die Beschlüsse des GLV, die die Angele-
genheiten einer Fachgruppe betreffen, 
bedürfen vor ihrer Veröffentlichung und 
Durchführung des Einvernehmens mit der 
Fachgruppenleitung.

§ 45

1. Das Mitglied, das als Vorsitzende*r einer 
Fachgruppe gewählt wurde, hat mindes-
tens einmal im Jahr eine Versammlung aller 
Angehörigen der Fachgruppe einzuberufen, 
auf der über die Arbeit der Fachgruppen-
leitung berichtet wird.

2.  Öffentliche Veranstaltungen der Fachgrup-
pen erfolgen im Einvernehmen mit dem 

GLV.

§ 46

Es bestehen folgende Personengruppen:
 1. Junge GEW
 2. Studierende
 3. Senior*innen 
 4. Erwerbslose
 5. Frauen

§ 47

1. Die Personengruppen bearbeiten und 

erledigen die ihr Sachgebiet betreffenden 
Aufgaben von sich aus oder im Auftrag des 
LV oder GLV. § 44 und § 45.2. gelten für 
Personengruppen analog.

2. Darüber hinaus gelten folgende Regelungen 
für die Personengruppen:
a. Die Wahl des Vorstandes und eines 

Mitglieds als Vorsitzende*r der Perso-
nengruppen Junge GEW‚ Studierende, 
Senior*innen sowie Erwerbslose 
erfolgt auf einer Versammlung der zu 
diesen Personengruppen gehörenden 
Mitglieder.

b. Bezirkliche Untergliederungen der 
Personengruppe Senior*innen können 
auf einer bezirklichen Mitgliederver-
sammlung der Senior*innen gebildet 
werden. Das als Vorsitzende*r gewähl-
te Mitglied ist Mitglied der jeweiligen 
Bezirksleitung.

c. Die Personengruppen können sich 
auch Leitungsteams wählen, deren 
Größe von der jeweiligen Wahlmitglie-
derversammlung festgelegt wird. Das 
Team regelt die Aufgabenverteilung 
selbstständig. Dazu gehört insbeson-
dere die Vertretung der Personen-
gruppe im LV und in der LDV.

d. Die Personengruppe Frauen wählt 
an Stelle einer Vorsitzenden oder 
eines Leitungsteams einen Spreche-
rinnenrat. Zur Zusammensetzung des 
Sprecherinnenrates kann der  Lan-
desvorstand Richtlinien beschließen.

VIII. Besondere Arbeitsgremien
§ 48

Besondere Arbeitsgremien sind:
1.  Landesrechtsschutzstelle,
2.  Landesausschuss für Migration, Diversität 

und Antidiskriminierung (LAMA),
3.  Redaktion der Mitgliederzeitschrift.
4.  Kommissionen und Arbeitsgruppen können 

vom LV auf Dauer oder auf Zeit eingerichtet 
werden.
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§ 49

1. Die besonderen Arbeitsgremien bearbeiten 
und erledigen die ihr Sachgebiet betreffen-
den Aufgaben von sich aus oder im Auftrage 
des LV oder GLV. 

2. Zusammensetzung, Aufgabe und Verant-
wortlichkeit der Redaktion der Mitglieder-
zeitschrift können durch ein Redaktions-
statut geregelt werden, das von der LDV 
beschlossen wird.

3. Die Leitung und die Mitarbeiter*innen der 
Landesrechtsschutzstelle sowie die Mitglie-
der   der Redaktion der Mitgliederzeitschrift 
werden vom Landesvorstand gewählt.

4. Zur Zusammensetzung des Landesaus-
schuss für Migration, Diversität und Antidis-
kriminierung (LAMA) kann der Landesvor-
stand Richtlinien beschließen.

IX. Kassen- und 
Vermögensverwaltung

§ 50

Die LDV erlässt eine Haushalts- und Kassenord-
nung, in der die Grundsätze zum Haushaltsplan, 
der Haushaltsdurchführung und der Kassenver-
waltung geregelt werden.

§ 51

1. Die LDV wählt für jedes Haushaltsjahr 
mindestens vier Kassenprüfer*innen. 
Auf Antrag der Kassenprüfer*innen wird 
die Entlastung erteilt. Mitglieder des Ge-
schäftsführenden Landesvorstandes dürfen 
mit der Prüfung nicht beauftragt werden.

2. Die Kassenprüfer*innen prüfen die Haus-
halte der GEW BERLIN und ihrer Einrich-
tungen.

X. Änderung der Satzung
§ 52

Satzungsänderungen können nur von ei-
ner LDV beschlossen werden. Anträge auf 
Satzungsände rungen können nur vom LV, von 

Bezirksleitun gen, Abteilungsleitungen, Fach-
gruppenleitungen oder von mindestens 10% 
der Mitglieder der LDV gestellt werden.
Sie müssen mindestens zwei Monate vor der 
LDV bei der Geschäftsführung eingereicht 
werden. Mindestens vier Wochen vor der LDV 
müssen die Anträge veröffentlicht werden.

XI. Abberufungen
§ 53

1.  Das Organ und die Gliederung der GEW 
BERLIN, das bzw. die ein Mitglied in ein 
Amt gewählt oder berufen hat, hat auch 
das Recht der Abberufung.

2.  Der Antrag auf Abberufung muss auf einer 
Versammlung dieses Organs bzw. dieser 
Gliederung gestellt und begründet werden.

3.  Den Betroffenen muss Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben werden.

4.  Auf einer weiteren Versammlung, die 
frühes tens 21 Tage danach stattfindet und 
zu der ordnungsgemäß unter Angabe der 
Tagesordnung einzuladen ist, fällt die Ent-
scheidung mit Zweidrittelmehrheit nach 
Aussprache.

5.  Die Durchführung der Abstimmung über-
nimmt ein Präsidium, das von der Ver-
sammlung gewählt wird. Ihm dürfen weder 
Antragsteller*innen noch Betroffene ange-
hören.

XII. Auflösung der GEW BERLIN
§ 54

Die Auflösung der GEW BERLIN kann nur von 
einer LDV, die zu diesem Zwecke einberufen 
ist, beschlossen werden. Zu diesem Beschluss 
ist Dreiviertelmehrheit der anwesenden Dele-
gierten erforderlich.
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I. Landesdelegiertenversammlung
§ 1 Teilnahme

Die Mitglieder der LDV gemäß § 22 der Satzung
sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflich-
tet.
Nimmt ein Mitglied wegen einer Verhinderung 
an einer Sitzung nicht teil und wird es nicht 
durch ein anderes Mitglied vertreten, so gilt 
das zugrundeliegende Mandat für diese Sitzung 
als nicht besetzt. Die Verhinderung wird am 
Beginn der Sitzung von einem von der Bezirks-/
Abteilungsleitung zu bestimmenden Mitglied 
festgestellt.

§ 2 Einberufung und Einladung

1. Der Landesvorstand (LV) beruft die ordent- 
liche bzw. außerordentliche LDV ein; der 
Termin für die ordentliche LDV ist spätes-
tens 3 Monate vorher bekannt zu geben.

2. Die Einladung zur ordentlichen LDV ergeht 
mit Bekanntgabe der Tagesordnung spä-
testens 2 Wochen vorher schriftlich (ohne 
Berücksichtigung der Schulferien).

§ 3 Tagesordnung

1. Die LDV beschließt über die vom Landes- 
vorstand vorgeschlagene Tagesordnung 
einschließlich einer vorgeschlagenen 
Zeitplanung.

2. Anträge zur Tagesordnung müssen dem 
Landesvorstand spätestens sechs Wochen 
vor der LDV schriftlich eingereicht werden.

3. Später gestellte Anträge zur Tagesordnung 
bedürfen zur Aufnahme in die Tagesord-
nung der Zustimmung der LDV, sie bedür-
fen zu ihrer Behandlung der Unterstützung 
von mindestens 40 Stimmen.

4. Die LDV kann die Tagesordnung kürzen 
oder die Reihenfolge der Tagesordnungs-
punkte ändern.

§ 4 Anträge und 
Antragsberatungskommission

1. Jedes Organ der GEW BERLIN und jedes 
Mitglied der LDV ist antragsberechtigt.  
Zu jedem Antrag sind maximal zwei Mit-
glieder zu benennen, die für den Antrag 
verantwortlich sind und damit das Recht 
haben, den Antrag vorzustellen. Als 
Ansprechperson gegenüber der Antrags-
beratungskommission agiert eine der 
verantwortlichen Personen. 

2. Der LV setzt die Antragsfrist fest (in der 
Regel 4 Wochen) und veröffentlicht sie 
mit Bekanntgabe der LDV-Termine gemäß 
§ 2.1. der Geschäftsordnung.

3. Später eingebrachte Anträge können als 
Dringlichkeitsanträge behandelt werden, 
wenn sie von mindestens 40 Delegierten 
unterstützt worden sind und wenn die 
Mehrheit der LDV die Dringlichkeit als 
gegeben ansieht. 

4. Wird ein Antrag zurückgezogen, kann 
er von anderen Antragsberechtigten 
übernommen werden und ist zu behan-
deln, wenn die Mehrheit der LDV dem 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Berlin

Geschäftsordnung
Stand: 10.11.2021
mit den Änderungen der LDV vom 27./28. Juni 2023
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zustimmt.
5. Der LV beruft zu Beginn einer Wahlperi-

ode eine Antragsberatungskommission, 
die aus mindestens 3 Delegierten be-
steht. Diese sind von der LDV zu bestä-
tigen. Die Antragsberatungskommission 
hat folgende Aufgaben:   
a) Empfehlung zur Annahme von Dring-
lichkeitsanträgen,  
b) Vorschläge für die Zuordnung der An-
träge zu einzelnen Tagesordnungspunk-
ten,   
c) Zusammenfassung bzw. Zusammen-
fügung von Anträgen zu einem Thema 
zu einem Antrag unter Einbeziehung der 
Antragsteller*innen.

§ 5 Leitung

Die LDV wird von einem Präsidium geleitet, das 
aus mindestens drei Delegierten besteht. Das 
Präsidium wird zu Beginn einer Wahlperiode 
von der LDV gewählt.

§ 6 Aussprache

1. Die Versammlungsleitung führt für die 
Redeliste nach Geschlechtern (weiblich, 
männlich, *) getrennte Listen. Sie erteilt 
abwechselnd je Liste das Wort in der Rei- 
henfolge der Wortmeldungen auf diesen 
Listen; Erstmeldungen werden jedoch auf 
diesen Listen bevorzugt. Wortmeldungen 
müssen schriftlich erfolgen.

2. Das Recht, in der LDV zu sprechen, haben 
alle Mitglieder der LDV.

3. Die unter § 34.2. bezeichneten Teilneh- 
mer*innen haben dieses Recht nur zur 
Begrüßung oder wenn sie als Referent*in 
teilnehmen.

4. Abweichungen von den Bestimmungen des 
Abs. 3 bedürfen der Zustimmung der LDV.

5. Berichterstatter*innen erhalten während 
der Aussprache das Wort auf Verlangen 
außerhalb der Reihenfolge der Wortmel- 
dungen. Zu einem Tagesordnungspunkt 
gibt es in der Regel nur eine Person als 
Berichterstatter*in. Im Zweifel entscheidet 
das Präsidium.

6. Personen, die als Referent*in teilnehmen, 
erhalten nach Beendigung der Aussprache 
das Schlusswort.

7. Persönliche Erklärungen sind nach Be-
endigung des jeweiligen Tagesordnungs-
punktes zulässig. Sie sind zu Protokoll zu 
nehmen, wenn sie bis zur Beendigung der 
LDV schriftlich eingereicht werden.

8. Will sich ein Mitglied der Versammlungs- 
leitung an der Aussprache beteiligen, muss 
es die Leitung abgeben und darf sie erst 
nach Abschluss des Tagesordnungspunk-
tes wieder übernehmen.

9. Während der Aussprache wird das Wort 
zur Geschäftsordnung jederzeit und 
außerhalb der Reihenfolge der Wortmel-
dungen erteilt.

10. Der Antrag auf Übergang zur Tagesord-
nung kann jederzeit bis zur Abstimmung 
gestellt werden. Eine Gegenrede ist zuzu-
lassen. Wird der Antrag abgelehnt, darf 
er während des gleichen Tagesordnungs-
punktes nur einmal wiederholt werden.

11. Der Antrag auf Schluss der Debatte kann 
jederzeit während der Aussprache gestellt 
werden. Eine Gegenrede ist zuzulassen. 
Tritt Schluss der Debatte ein, erhält die 
Person, die als Berichterstatter*in benannt 
wurde, auf Verlangen das Wort.

12. Anträge auf Abschluss der Redeliste sind 
unzulässig.

§ 7 Beschlussfassung

1. In der LDV sind nur die unter § 22.1. der 
Satzung der GEW BERLIN bezeichneten 
Mitglieder stimmberechtigt.

2. Die LDV ist beschlussfähig, wenn die Mehr- 
zahl ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. Nicht besetzte Mandate 
bleiben dabei unberücksichtigt.

3. Soweit die Satzung nichts anderes be- 
stimmt, fasst die LDV ihre Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit. Die einfache 
Mehrheit liegt vor, wenn mehr Ja- als 
Neinstimmen abgegeben worden sind.

4. In der LDV wird im Allgemeinen – außer 
bei Wahlen - offen abgestimmt. Das kann 
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per Handzeichen oder mithilfe eines  
elektronischen Abstimmsystems erfolgen. 
Wird dagegen Einspruch erhoben, muss 
geheim abgestimmt werden.

5. Bei der Abstimmung über einzelne An-
träge wird zuerst über den Antrag / die 
Anträge in der Fassung der Antragsbera-
tungskommission bzw. dazu vorliegende 
Abänderungsanträge abgestimmt. Wird 
der Antrag der Antragsberatungskommis-
sion abgelehnt, steht der ursprüngliche 
Antrag bzw. stehen die ursprünglichen 
Anträge zur Abstimmung; hierbei wird 
über den jeweils weitergehenden zuerst 
abgestimmt.

6. Abänderungsanträge müssen der Antrags- 
beratungskommission bzw. dem Präsidium 
vor Eintritt in die Beschlussfassung schrift- 
lich eingereicht werden. Sie werden vor 
den zu Grunde liegenden Anträgen zur 
Abstimmung gestellt.

7. In Zweifelsfällen entscheidet die Ver-
sammlungsleitung über die Reihenfolge 
der Abstimmungen.

8. Ist die Abstimmung eröffnet, sind Anträge 
zur Geschäftsordnung nicht mehr zulässig.

§ 8 Wahlen

Bei den in der LDV vorzunehmenden Wahlen 
wird nach den Bestimmungen der „Wahlord- 
nung für die Wahlen in der LDV“ der GEW 
BERLIN verfahren.

§ 9 Ordnungsbestimmungen

1. Die Versammlungsleitung kann Redner*in- 
nen, die vom Verhandlungsgegenstand 
abweichen, „zur Sache“ rufen.

2. Verletzen Mitglieder der LDV oder andere 
teilnehmende Personen die Ordnung, so 
werden sie von der Versammlungsleitung 
„zur Ordnung“ gerufen.

3. Wurde eine Person in derselben Rede drei- 
mal „zur Sache“ oder „zur Ordnung“ geru- 
fen, entzieht ihr die Versammlungsleitung 
das Wort. Wurde einer Person das Wort 
entzogen, so darf sie es zu dem gleichen 
Tagesordnungspunkt nicht mehr erhalten.

4. Verletzen Mitglieder der LDV oder andere 
teilnehmende Personen in grober Weise 
die Ordnung, insbesondere dadurch, 
dass sie den Anordnungen der Versamm- 
lungsleitung nicht Folge leisten, kann die 
Versammlungsleitung sie von den weite-
ren Verhandlungen ausschließen oder u.U. 
auch aus dem Verhandlungsraum weisen.

5. Die Versammlungsleitung kann die LDV 
unterbrechen oder schließen, wenn stö-
rende Unruhe entsteht.

§ 10 Protokoll

1. Von der Verhandlung wird ein Protokoll 
aufgenommen. Beschlüsse sind darin 
wörtlich aufzuführen.

2. Dieses Protokoll bedarf zu seiner Gül- 
tigkeit der Zustimmung des Landesvor-
standes.

II. Der Landesvorstand (LV)
§ 11 Teilnahme

1. Die Mitglieder des LV gemäß § 28 der 
Satzung sind zur Teilnahme an seinen 
Sitzungen verpflichtet.

2. Zu bestimmten Tagesordnungspunkten 
der LV-Sitzungen können Sachverständige 
eingeladen werden.

§ 12 Einberufung und Einladung

1. Die Sitzungen des LV werden vom GLV 
einberufen.

2. Die ordentlichen Sitzungen des LV finden 
in der Regel einmal im Monat statt.

3. Darüber hinaus tritt der LV unter Beach-
tung des § 30 der Satzung zu außerordent-
lichen Sitzungen zusammen.

4. Die Einladungen zu den ordentlichen 
LV-Sitzungen ergehen in der Regel auf 
elektronischem Wege unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung mindestens 5 Kalender-
tage vorher.
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§ 13 Tagesordnung

1. Die Tagesordnungen der LV-Sitzungen 
werden vom GLV aufgestellt.

2. Die Mitglieder des LV können Anträge 
zur Tagesordnung stellen, die jedoch 
spätestens 1 Woche vor der Sitzung dem 
GLV schriftlich zugeleitet werden müssen.

3. Später gestellte Anträge bedürfen zurAuf-
nahme in die Tagesordnung der Zustim-
mung des LV.

4. Der LV kann die Tagesordnung erweitern, 
kürzen oder die Reihenfolge der Tagesord-
nungspunkte ändern.

§ 14 Leitung

Die Sitzungen des LV werden von den Vorsit-
zenden der GEW BERLIN geleitet.

§ 15 Beratung

Die Beratungsgegenstände werden in der Rei-
henfolge der Tagesordnung behandelt.

§ 16 Aussprache

Sofern vom Landesvorstand keine davon abwei-
chende Regelung beschlossen wurde, gelten
für die Aussprache die Bestimmungen des § 6
entsprechend.
Die gemäß § 4 Ziffer 1. benannten Mitglieder
haben während der Aussprache zu an den LV
überwiesenen LDV-Anträgen Rede- und
Antragsrecht.

§ 17 Beschlussfassung

1. Die Mitglieder des LV gemäß § 28.1. der 
Satzung der GEW BERLIN sind in den Sit-
zungen des LV stimmberechtigt.

2. Im Übrigen gelten für die Beschlussfassung 
des LV die Bestimmungen des § 7.2. bis 
7.8. sinngemäß.

§ 18 Ordnungsbestimmungen

Die Ordnungsbestimmungen des § 9 gelten für
die Sitzungen des LV sinngemäß.

§ 19 Protokoll

Für das Protokoll gelten die Bestimmungen des

§ 10 entsprechend.

§ 20 Anwesenheitsliste

In den Sitzungen des LV wird eine Anwesen-
heitsliste geführt.

III. Der Geschäftsführende
Landesvorstand (GLV)

§ 21 Teilnahme

1. Der GLV setzt sich aus den in § 33 der Sat-
zung bestimmten Mitgliedern zusammen.

2. Die Mitglieder des GLV sind verpflichtet, 
an den Sitzungen teilzunehmen.

3. Zu bestimmten Tagesordnungspunkten 
können Sachverständige eingeladen 
werden.

§ 22 Einberufung und Einladung

1. Die ordentlichen Sitzungen des GLV finden 
in der Regel einmal in der Woche statt.

2. Zu dieser Sitzung bedarf es keiner beson-
deren Einladung.

3. Die Vorsitzenden berufen den GLV zu 
seinen außerordentlichen Sitzungen ein.

4. Auf Antrag eines Drittels der Mitglieder 
des GLV muss eine außerordentliche Sit-
zung des GLV einberufen werden.

§ 23 Tagesordnung

1. Die Tagesordnungen der GLV-Sitzungen 
werden von den Vorsitzenden aufgestellt.

2. Die Mitglieder des GLV können Anträge 
zur Tagesordnung stellen, die jedoch spä-
testens 2 Tage vorher den Vorsitzenden 
zugeleitet werden müssen.

3. Für Änderungen der Tagesordnung gelten 
die Bestimmungen des § 13.4. entspre-
chend.

§ 24 Leitung

Die Sitzungen des GLV werden von den Vorsit-
zenden der GEW BERLIN geleitet.
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§ 25 Aussprache

Für die Aussprache gelten die Bestimmungen
des § 6 entsprechend.

§ 26 Beschlussfassung

1. Die Mitglieder des GLV gemäß § 33.1.a. 
- b. der Satzung der GEW BERLIN sind 
stimmberechtigt.

2. Im Übrigen gelten für die Beschlussfas-
sung die Bestimmungen des § 7.2. bis 7.8. 
sinngemäß.

§ 27 Protokoll

Für das Protokoll gelten die Bestimmungen des
§ 10 entsprechend.

§ 28 Anwesenheitsliste

In den GLV-Sitzungen wird eine Anwesenheits-
liste geführt.

IV. Bezirksleitungen und Leitende 
Fach- und Personengruppen-

ausschüsse
§ 29

Für die Bezirks- und Abteilungsleitungen sowie
die Leitenden Fach- und Personengruppen-
ausschüsse finden die Bestimmungen des 
Abschnitts III mit Ausnahme des § 22.1. sinn-
gemäße Anwendung.

V. Vorstandsbereiche und 
besondere Arbeitsgremien

§ 30 Einberufung

1. Die Vorstandsbereiche und die beson-
deren Arbeitsgremien werden von ihren 
Leitungen, in besonderen Fällen vom GLV, 
unter Einhaltung einer angemessenen 
Frist einberufen.

2. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 
Abschnitts III sinngemäß.

§ 31 Hinterlegung des Protokolls

1. Das Protokoll wird nach seiner Geneh-
migung in der Geschäftsstelle hinterlegt.

2. Das Gleiche gilt für die Anwesenheitsliste.

VI. Allgemeines
§ 32 Vertretung der Vorsitzenden

In allen durch diese Geschäftsordnung geregel-
ten Aufgaben können sich die Vorsitzenden der
GEW BERLIN gegenseitig gemäß Geschäftsver-
teilungsplan des Geschäftsführenden Landes-
vorstandes vertreten.

§ 33 Andere Sitzungen und 
Versammlungen

Für alle anderen Sitzungen und Versammlungen
(z.B. Mitgliederversammlungen, Vertrauensleu-
teversammlungen) gelten die Bestimmungen
dieser Geschäftsordnung sinngemäß.

VII. Verbandsöffentlichkeit
§ 34

1. Die Sitzungen und Versammlungen aller 
Organe und Gremien sind verbandsöf-
fentlich.

2. Über die Teilnahme von Nichtmitgliedern 
als Zuhörer*in entscheidet das jeweilige 
Organ, soweit es sich nicht um geladene 
Gäste oder um eine Person handelt, die 
als Referent*in geladen wurde.
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Berlin

Ordnung für die Durchführung von 
Direktwahlen in der GEW BERLIN
in der Fassung der LDV vom 9./10. November 2021

1. Diese Ordnung gilt für alle Wahlen in den 
Bezirken, Abteilungen sowie Fach- und 
Personengruppen des GEW Landesver-
bandes Berlin, bei denen alle jeweils 
wahlberechtigten Mitglieder ihr Wahl-
recht ausüben können und bei denen alle 
gemäß der Satzung der GEW BERLIN zu 
vergebenden Mandate und Funktionen 
in den Bezirken, Abteilungen sowie Fach-
und Personengruppen vergeben werden.

2. Die Wahlen nach dieser Wahlordnung 
werden in jedem dritten Jahr durchge-
führt, sofern die Satzung keine anderen 
Zeiträume vorsieht. Die Wahlen sind so 
rechtzeitig einzuleiten, dass die Ergebnis-
se spätestens Mitte März des jeweiligen 
Wahljahres feststehen. Bei dieser ter-
minlichen Festlegung sind die Zeiträume 
für eventuelle Wahlanfechtungen nicht 
berücksichtigt.

3. In den Bezirken, Abteilungen sowie Fach-
und Personengruppen werden Wahlaus-
schüsse gebildet, die aus mindestens 
drei wahlberechtigten Mitgliedern der 
jeweligen Gliederung bestehen müssen.

4. Die Mitglieder der Wahlausschüsse 
werden von der jeweiligen Mitgliederver-
sammlung bzw. von der Versammlung der 
Mandatsträger*innen spätestens einen 
Monat vor der Einleitung der Wahlen in 
der jeweiligen Gliederung für die nächst-

folgende Wahlperiode gewählt. Vor der 
Wahl der Mitglieder der Wahlausschüsse 
bestimmen die Mitgliederversammlun-
gen jeweils die Anzahl der Mitglieder des 
Wahlausschusses. Hat eine solche Ver-
sammlung nicht rechtzeitig zur Wahrung 
der in Ziffer 2 genannten Frist stattgefun-
den, so kann der Termin der Wahl auch 
durch die amtierende Bezirks-, Abteilungs- 
oder Fachbzw. Personengruppenleitung 
festgelegt werden und der Wahlausschuss 
zu Beginn der Wahlversammlung gewählt 
werden.

5. Die Wahlausschüsse leiten die Wahl in ih-
rer jeweiligen Gliederung. Sie wählen aus 
ihrer Mitte eine Person als Vorsitzende*n. 
Zur Durchführung der Wahlen können sie 
Wahlhelfer*innen heranziehen.

6. Mitglieder der Wahlausschüsse und 
Wahlhelfer*innen dürfen nicht für die in 
der jeweiligen Gliederung zu vergebenden 
Mandate und Funktionen kandidieren.

7. Für die Wahlen sind vom Geschäftsfüh-
renden Landesvorstand Verzeichnisse der 
wahlberechtigten Mitglieder anzulegen.

8. Das aktive Wahlrecht bei den nach dieser 
Wahlordnung durchzuführenden Wahlen 
in den Bezirken, Abteilungen, Fach- und 
Personengruppen haben alle ordentlichen 
Mitglieder der GEW in dem betreffenden 
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Bezirk, der betreffenden Abteilung oder 
der betreffenden Fach- bzw. Personen-
gruppe, deren Aufnahme in die GEW am 
Tage vor der Wahlversammlung vollzogen 
ist. Zeiten der Mitgliedschaft in anderen 
Landesverbänden der GEW und in an-
deren Gewerkschaften des DGB, die der 
Mitgliedschaft in der GEW unmittelbar 
vorausgehen, werden angerechnet (vgl. 
§ 9 Ziff . 1 der Satzung der GEW BERLIN).

9. Das passive Wahlrecht haben alle wahl-
berechtigten Mitglieder in dem jeweiligen 
Bezirk, der jeweiligen Abteilung oder 
Fach- bzw. Personengruppe, die am Tage 
der Wahlversammlung der GEW mindes-
tens sechs Monate angehören. Zeiten der 
Mitgliedschaft in anderen Gewerkschaft 
en des DGB, die der Mitgliedschaft in der 
GEW unmittelbar vorausgehen, werden 
angerechnet.

10. Die Wahlen in den Bezirken, Abteilun-
gen sowie Fach- und Personengruppen 
werden durch ein Wahlausschreiben für 
die Bezirke, Abteilungen und Fach- bzw. 
Personengruppen eingeleitet. Diese 
Wahlausschreiben werden spätestens 
sechs Wochen vor den Wahlversammlun-
gen in den jeweiligen Bezirken, Abteilun-
gen und Fach- bzw. Personengruppen in 
der Regel in der Mitgliederzeitschrift der 
GEW BERLIN veröffentlicht.

11. In den Wahlausschreiben müssen bekannt 
gegeben werden:
a. die zu vergebenden Mandate und 

Funktionen in den Bezirken, Abtei-
lungen und Fach- bzw. Personen-
gruppen,

b. die Möglichkeit, dass anstelle der 
einzelnen Mandate ein Leitungsteam 
gewählt werden kann,

c. die Frist und die Form der Benen-
nung der Mitglieder, die kandidie-
ren (alle Wahlberechtigten in den 
einzelnen Bezirken, Abteilungen 

oder Fach- bzw. Personengruppen 
können innerhalb von drei Wochen 
nach Veröffentlichung des Wahlaus-
schreibens dem Wahlausschuss, 
ersatzweise der Geschäftsführung, 
Mitglieder schriftlich benennen. 
Dabei ist das schriftliche Einverständ-
nis der vorgeschlagenen Mitglieder 
vorzulegen.).

d. Ort und Zeitraum der Auslage der 
Verzeichnisse der wahlberechtigten 
Mitglieder für die einzelnen Bezirke, 
Abteilungen und Fach- bzw. Perso-
nengruppen mit Hinweis darauf, dass 
alle Wahlberechtigten innerhalb 
dieses Zeitraums die Möglichkeit 
zur Einsichtnahme in das Verzeichnis 
haben. Die Frist bis zu der Einsprüche 
gegen dieses Verzeichnis schriftlich 
in der Geschäftsstelle eingelegt 
werden müssen, ist im Wahlaus-
schreiben zu benennen.

12. In dem Wahlausschreiben muss auch 
darauf hingewiesen werden, dass alle auf 
den Wahlversammlungen anwesenden 
wahlberechtigten Mitglieder des jewei-
ligen Bezirks, der jeweiligen Abteilung 
bzw. Fachgruppe weitere Mitglieder 
für eine Kandidatur benennen können. 
Diese weiteren Kandidaturen sind erst 
dann in die Liste der kandidierenden 
Mitglieder aufzunehmen, wenn 10 % der 
anwesenden wahlberechtigten Mitglieder 
der Aufnahme zustimmen und wenn das 
schriftliche Einverständnis der Vorgeschla-
genen vorliegt.

13. Alle wahlberechtigten Mitglieder werden 
spätestens zwei Wochen vor dem Termin 
der Wahlversammlung schriftlich, in der 
Regel durch Veröffentlichung in der Mit-
gliederzeitschrift, eingeladen. In dieser 
Einladung müssen die form- und frist-
gerecht vorgeschlagenen Kandidaturen 
mitgeteilt werden.
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14. Auf den Wahlversammlungen stellen sich 
die Kandidierenden vor; über alle kann 
eine Personaldebatte geführt werden.

15. Die Wahlen zu allen nach dieser Wahl-
ordnung zu vergebenden Mandaten 
und Funktionen erfolgen grundsätzlich 
geheim. Geheime Abstimmung kann auch 
online erfolgen. Offene Abstimmungen 
sind nur dann zulässig, wenn es sich um 
eine Einzelwahl handelt und wenn nur ein 
Mitglied für dieses Mandat zur Verfügung 
steht oder wenn bei Gruppenwahlen 
die Zahl der kandidierenden Mitglieder 
die Zahl der zu vergebenden Mandate 
bzw. Funktionen nicht übersteigt. Vor-
aussetzung für die Durchführung einer 
offenen Abstimmung ist, dass von keinem 
anwesenden wahlberechtigten Mitglied 
Einspruch dagegen erhoben wird.

16. Die wahlberechtigten Mitglieder haben 
sich vor ihrer Stimmenabgabe gegenüber 
dem Wahlausschuss auszuweisen. Der 
Wahlausschuss kennzeichnet die Abgabe 
der Stimmzettel im Verzeichnis der wahl-
berechtigten Mitglieder.

17. Über die Gültigkeit der Stimmzettel ent-
scheidet der Wahlausschuss mit Mehrheit.

18. Auf der Wahlversammlung entscheiden 
die anwesenden wahlberechtigten Mit-
glieder
a. über die Wahl und die Größe eines 

Leitungsteams gemäß § 15 Ziff . 2 
b), § 43 Ziff . 2 oder § 47 Ziff . 2.c) 
der Satzung der GEW BERLIN. Die 
Wahl des Leitungsteams erfolgt als 
Gruppenwahl gemäß Ziff . 23 dieser 
Wahlordnung, die Regelungen der 
Ziff. 19 – 22 finden in diesem Fall 
keine Anwendung, 

oder
b. über die Anzahl der übrigen Mit-

glieder der Bezirksleitung bzw. des 
Abteilungsvorstandes gemäß § 15 

Ziff . 2 a) der Satzung der GEW BER-
LIN bzw. über die Anzahl der übrigen 
Mitglieder der Leitenden Ausschüsse 
der Fach- und Personengruppen 
(höchstens 10).

19. Die nach dieser Wahlordnung zu ver-
gebenden Mandate werden jeweils in 
besonderen Wahlgängen gewählt; d.h., 
diese Wahlen erfolgen auf gesonderten 
Stimmzetteln:
a. Wahlen im Bezirk bzw. der Abteilung:

1. Vorsitzende*r
2. Vorsitzende*r
3. Vorsitzende*r
4. Schatzmeister*in
5. Beisitzer*innen
6. Delegierte zur Landesdelegier-

tenversammlung
7. Kassenprüfer*innen

b. Wahlen in der Fach- bzw. Personen-
gruppe:
1. Vorsitzende*r
2. Stellvertretende*r Vorsitzen-

de*r
3. Beisitzer*innen
4. Delegierte zur Landesdelegier-

tenversammlung
Ziffer 4. entfällt bei Wahlen in den 
Personengruppen.

20. Die Wahlen zu folgenden Mandaten wer-
den jeweils als Einzelwahl durchgeführt:
a. Wahlen im Bezirk bzw. der Abteilung:

1. Vorsitzende*r
2. Vorsitzende*r
3. Vorsitzende*r
4. Schatzmeister*in

b. Wahlen in der Fach- bzw. Personen-
gruppe:
1. Vorsitzende*r
2. Stellvertretende*r Vorsitzen-

de*r
3. Schatzmeister*in
4. Delegierte*r der Fachgruppe 

in der Landesdelegiertenver-
sammlung
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Ziffer 4. entfällt bei Wahlen in den 
Personengruppen.

21. Bei Einzelwahlen ist gewählt, wer die 
meisten Stimmen auf sich vereinen kann. 
Bei Stimmengleichheit ist eine neue Wahl-
handlung durchzuführen.

22. Wenn bei einer Einzelwahl nur ein Mit-
glied zur Wahl steht, wird mit Ja oder Nein 
abgestimmt. Stimmenthaltung ist möglich. 
Das Mitglied ist dann gewählt, wenn es 
mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält. Falls 
keine positive Wahlentscheidung zustan-
de kommt, ist eine neue Wahlhandlung 
durchzuführen.

23. Die Wahlen zu folgenden Mandaten wer-
den als Gruppenwahl jeweils auf einem 
gemeinsamen Stimmzettel durchgeführt:
a. Die Wahlen für ein Leitungsteam 

gemäß §15 Ziff . 2 b), §43 Ziff . 2 
oder §47 Ziff . 2.c) der Satzung der 
GEW BERLIN.

b. Die Wahl der Delegierten des Bezirks 
bzw. der Abteilung für die Landes-
delegiertenversammlung. Dabei 
kann auf Beschluss der Wahlver-
sammlung die Wahl der Delegierten 
und ihrer Nachrücker*innen auf 
getrennten Stimmzetteln vorgenom-
men werden. Bei der Listenaufstel-
lung sollen die verschiedenen Be-
rufsgruppen berücksichtigt werden.

c. Die Wahl der Kassenprüfer*innen 
des Bezirks- bzw. der Abteilung.

d. Hat die Wahlmitgliederversammlung 
entsprechend Ziff . 18.a. dieser Wahl-
ordnung beschlossen, kein Leitungs-
team zu wählen, werden
1. in den Bezirken und Abteilun-

gen die übrigen Mitglieder der 
Bezirks bzw. Abteilungsleitung

2. In den Fach- bzw. Personen-
gruppen die übrigen Mitglieder 
der Fach- oder Personengrup-
penleitung.

in Gruppenwahl gewählt.

24. Die Wahlen zu folgenden Mandaten wer-
den als Gruppenwahl durchgeführt:
a. Wahlen im Bezirk bzw. der Abteilung:

1. Die übrigen Mitglieder der 
Bezirksleitung bzw. des Abtei-
lungsvorstandes

2. Delegierte des Bezirks bzw. der 
Abteilung in der Landesdele-
giertenversammlung

3. Kassenprüfer*innen
b. In den Fach- und Personengruppen: 

Die übrigen Mitglieder der Fach- bzw. 
Personengruppenleitung. Diese 
Wahlen erfolgen jeweils auf einem 
gemeinsamen Stimmzettel.

25. Bei Gruppenwahlen darf jeder Stimm-
zettel höchstens so viele angekreuzte 
kandidierende Mitglieder aufweisen, wie 
in der jeweiligen Gruppenwahl zu wählen 
sind. Sind mehr kandidierende Mitglieder 
angekreuzt, so ist der betreffende Stimm-
zettel ungültig. Ist kein Name angekreuzt, 
so wird der betreffende Stimmzettel als 
Stimmenthaltung gewertet.

26. Bei einer Wahl mehrerer Personen in 
einem Wahlgang (Gruppenwahl) sind die 
kandidierenden Mitglieder gewählt, die 
die meisten Stimmen erhalten haben.

27. Entfallen bei einer Gruppenwahl auf zwei 
oder mehrere kandidierende Mitglieder 
gleichviel Stimmen, so entscheidet das Los 
über die Reihenfolge. Das Los wird von der 
Person gezogen, die als Vorsitzende*r des 
Wahlausschusses gewählt wurde.

28. Die Auszählung der Stimmzettel und die 
Auszählung des Wahlergebnisses erfolgt 
auf der Wahlmitgliederversammlung 
öffentlich für alle Mitglieder der GEW 
BERLIN. Über jede Wahl wird ein Protokoll 
geführt.

29. Alle Wahlunterlagen sind bis zu den 
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nächsten satzungsgemäßen Wahlen 
entsprechend dieser Wahlordnung auf-
zubewahren.

30. Jedes wahlberechtigte Mitglied kann 
gegen die vollzogene Wahl innerhalb von 
zwei Wochen bei der Landesschiedskom-
mission schriftlich Einspruch einreichen. 
Der Einspruch ist zu begründen.

31. Alle die angefochtene Wahl betreffen-
den Unterlagen sind vom zuständigen 
Wahlausschuss der Landessschiedskom-
mission zur Verfügung zu stellen. Mitglie-
der der GEW BERLIN sind verpflichtet, 
über alle mit der Wahl zusammenhängen-
den Fragen gegenüber der Landesschieds-
kommission Auskunft zu geben.

32. Die Landesschiedskommission kann ent-
scheiden auf
a. Abweisung des Einspruchs
b. Ungültigkeit der Wahl.

33. Wenn die Landesschiedskommission eine 
Wahl für ungültig erklärt, setzt sie gleich-
zeitig den Termin für die Wiederholung 
der Wahl im betreff enden Bezirk, der 
Abteilung bzw. der Fach- oder Personen-
gruppe fest.

34. Das Verfahren innerhalb der Landes-
schiedskommission regelt sich nach der 
Schiedsordnung der GEW.

35. Verlieren Beisitzer*innen in der Bezirks-
leitung oder dem Abteilungsvorstand, 
Delegierte der Landesdelegiertenver-
sammlung oder Kassenprüfer*innen 
durch Versetzung in einen anderen Bezirk 
oder Wechsel in eine andere Abteilung ihr 
Mandat, rückt das kandidierende Mitglied 
nach, das auf der gemeinsamen Liste die 
nächstniedrige Stimmenzahl erhalten 
hat. Dies geschieht auch, wenn Beisit-
zer*innen in einer Bezirksleitung oder 
einem Abteilungsvorstand, Delegierte 

der Landesdelegiertenversammlung oder 
Kassenprüfer*innen ihr Mandat bzw. ihre 
Funktion nicht mehr wahrnehmen können 
oder die Kündigung der Mitgliedschaft in 
der GEW BERLIN vorliegt (siehe § 12.1. der 
Satzung der GEW BERLIN).

36. Scheiden Mitglieder, die als Vorsitzende*r, 
zweite*r bzw. dritte*r Vorsitzende*r oder 
als Bezirksschatzmeister*in gewählt wur-
den, aus oder verlieren sie ihre Mandate 
durch Versetzung in einen anderen Bezirk, 
so müssen für diese Funktionen binnen 
drei Monaten Neuwahlen erfolgen. Dieses 
gilt entsprechend für die Abteilungen.

37. Scheiden Mitglieder der Fach- bzw. der 
Personengruppenleitung oder Delegierte 
zur Landesdelegiertenversammlung aus 
der Fachgruppe aus, so verlieren sie ihr 
Mandat. Für das Nachrücken gilt Nr. 35 
Satz 1 dieser Wahlordnung entsprechend.

38. Scheiden Vorsitzende oder deren Stellver-
treter*innen aus der Fachgruppe aus, so 
müssen für diese Funktionen binnen drei 
Monaten Neuwahlen erfolgen.

39. Das Verfahren bei Abberufungen regelt 
sich nach § 53 der Satzung der GEW 
BERLIN.

40. Für alle übrigen Wahlen in der GEW 
BERLIN, mit Ausnahme der in der Lan-
desdelegiertenversammlung, ist diese 
Wahlordnung sinngemäß anzuwenden.
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Berlin

Wahlordnung für die Wahlen in der Lan-
desdelegiertenversammlung

1. Wahlausschuss
1.1. Zur Vorbereitung und Durchführung von 

Wahlen setzt die LDV einen Wahlaus-
schuss ein und beruft Wahlhelfer*innen. 
Mitglieder, die für ein Wahlamt kandidie-
ren, dürfen ihm nicht angehören.

1.2. Die Mitglieder des Wahlausschusses wäh-
len aus ihrer Mitte jeweils ein Mitglied 
als Vorsitzende*n, als Stellvertretende*n 
Vorsitzende*n bzw. als Schriftführer*in.

1.3. Der Wahlausschuss sammelt die einge-
gangenen Vorschläge und Einverständ- 
niserklärungen. Vorschlagsrecht hat jedes 
Mitglied der LDV.

1.4. Vorschläge bedürfen der Unterstützung 
von 10% der stimmberechtigten Mitglie-
der der LDV und der schriftlichen Zustim-
mung der Vorgeschlagenen.

1.5. Ein Mitglied, das als Vorsitzende*r des 
Wahlausschusses oder als Stellvertreten-
de*r Vorsitzende*r des Wahlausschusses 
gewählt wurde, leitet die gesamte Wahl-
handlung.

2. Wahlen
2.1. Wahlen erfolgen grundsätzlich durch 

verdeckte Stimmzettel oder mittels eines 
elektronischen Wahlsystems. Offene Wahl 
ist nur zulässig, wenn kein Einspruch durch 
ein stimmberechtigtes Mitglied der LDV 
erhoben wird.

2.2. Aus dem Wahlverhalten muss der Wille 
der Wähler*innen eindeutig hervorgehen. 
Über die Gültigkeit der Stimme entschei-
det der Wahlausschuss mit Mehrheit.

2.3. Stimmen für Bewerber*innen, die vor der 

Wahl nicht vorgeschlagen waren oder ihre 
Zustimmung zur Kandidatur nicht gegeben 
haben, sind ungültig.

2.4. Stimmenthaltungen und ungültige Stim-
men zählen als abgegebene Stimmen.

2.5. Mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
und der Erklärung der Gewählten über die 
Annahme ihres Mandats ist die jeweilige 
Wahlhandlung abgeschlossen.

2.6. Über jede Wahl wird ein Protokoll geführt. 
Alle Wahlunterlagen sind vier Wochen 
nach Ablauf der Einspruchsfrist aufzu-
heben.

3. Einzelwahlen (mehrere kandidieren-
de Mitglieder)

3.1. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stim-
men der LDV erhält. Die Mehrheit der 
Stimmen der LDV errechnet sich nach der 
satzungsgemäßen Zahl der stimmberech-
tigten Mitglieder.

3.2. Wird eine solche Mehrheit im ersten 
Wahlgang nicht erreicht, so findet ein 
zweiter Wahlgang statt. In diesem ist 
gewählt, wer mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen Stimmen erhält.

3.3. Wird eine solche Mehrheit im zweiten 
Wahlgang nicht erreicht, so findet eindrit-
ter Wahlgang statt . In diesem ist gewählt, 
wer die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit findet zwischen den 
kandidierenden Mitgliedern mit gleicher 
Stimmenzahl eine Stichwahl statt. Bei 
Stimmengleichheit in der Stichwahl ent-
scheidet das Los. 

3.4. Nach dem ersten und nach dem zweiten 
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Wahlgang können weitere Mitglieder 
kandidieren. Ist dieses der Fall, wird die 
Wahl mit einem erneuten ersten Wahl-
gang fortgesetzt.

4. Einzelwahlen (ein kandidierendes 
Mitglied)

4.1. Kandidiert nur ein Mitglied, so wird mit 
„ja“ oder „nein“ gewählt. Stimmenthal-
tung ist möglich.

4.2. Das Mitglied ist gewählt, wenn es die 
Mehrheit der Stimmen der LDV (Ziffer 3.1.) 
mit „ja“ erhält.

4.3. Wird eine solche Mehrheit im ersten 
Wahlgang nicht erreicht, so findet ein 
zweiter Wahlgang statt, zu dem weitere 
Mitglieder kandidieren können. Werden 
keine neuen Wahlvorschläge eingebracht, 
ist im zweiten Wahlgang ein Mitglied 
gewählt, wenn es mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen mit „ja“ erhält. 
Kandidieren weitere Mitglieder, so wird 
gemäß Ziffer 3.4. verfahren.

4.4. Wird eine solche Mehrheit im zweiten 
Wahlgang nicht erreicht, so findet ein drit-
ter Wahlgang statt, zu dem weitere Mit-
glieder kandidieren können. Werden keine 
neuen Wahlvorschläge eingebracht, ist im 
dritten Wahlgang ein Mitglied gewählt, 
wenn es mehr „Ja“- als „Nein“-Stimmen 
erhält. Kandidieren weitere Mitglieder, so 
wird gemäß Ziffer 3.4. verfahren.

5. Wahl der gleichberechtigten Vor-
sitzenden nach § 33 Ziff . 1 a) der 
Satzung der GEW BERLIN

In der ersten Vorsitzendenwahl ist eine Frau zu
wählen. Näheres regelt § 33 1.a. der Satzung
der GEW BERLIN.

6. Wahlen von Teams
6.1. Wahlen von Zweier-Teams nach § 33.2 

der Satzung der GEW BERLIN werden wie 
die einer Einzelbewerbung behandelt. 
Entsprechend gelten die Regelungen für 
Einzelwahlen nach Ziffer 3 dieser Wahl-

ordnung, wenn mehrere Teams und/
oder Einzelbewerber*innen kandidieren, 
bzw. nach Ziffer 4, wenn sich allein ein 
Zweier-Team zur Wahl stellt.

6.2. Wenn ein Zweier-Team zur Wahl antritt, 
muss mindestens eines der Mitglieder 
eine Frau sein. Näheres regelt § 33, 2. der 
Satzung der GEW BERLIN.

6.3. Tritt ein Teammitglied vor Ende der 
Wahlperiode zurück, so hat sich das ver-
bleibende Mitglied auf der nachfolgenden 
LDV erneut, ggf. als Mitglied eines neuen 
Teams, zur Wahl zu stellen.

7. Gemeinsamer Wahlgang
7.1. Die Wahl mehrerer Personen für gleiche 

Funktionen erfolgt in gemeinsamen 
Wahlgängen.

7.2. Auf jedem Stimmzettel dürfen höchstens 
so viele Namen angekreuzt werden, wie 
Mitglieder zu wählen sind. Sind mehr 
Namen angekreuzt, ist die Stimmabgabe 
ungültig. Ist kein Name angekreuzt, so gilt 
dies als Enthaltung.

7.3. Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer mehr 
Stimmen als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmzettel erhält und in der Rangfolge 
einen der zu wählenden Plätze erreicht. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los über die Rangfolge.

7.4. Im zweiten Wahlgang werden die restli-
chen Plätze für die zu wählenden Funk-
tionen an die Mitglieder vergeben, die 
die meisten Stimmen erhalten. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los über 
die Rangfolge.

7.5. Mindestens die Hälfte der zu wählenden 
Mandate muss von Frauen besetzt wer-
den. Näheres regelt § 24, 2.f) der Satzung 
der GEW BERLIN.

8. Wahlanfechtung
Gegen eine vollzogene Wahl kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Ein dahingehender Antrag ist mit Begründung
an die Landesschiedskommission schriftlich 
zu richten.
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I. Allgemeines

Diese Richtlinien gelten für Versammlungen 
von Organen und Gremien der GEW BERLIN, die 
sich mit der Absicht zur Beschlussfassung bzw. 
zu Wahlen treffen und deren Teilnehmenden 
sich nicht zeitgleich am gleichen Ort aufhalten. 
Sie gelten auch für sogenannte Hybridveran-
staltungen, d.h. es gibt auch Teilnehmende 
vor Ort.

Für die Teilnahme gelten die Regelungen gemäß 
§ 34 Geschäftsordnung der GEW BERLIN. Per-
sönliche Zugangsdaten zu einer Versammlung 
sind sorgfältig aufzubewahren, um den Zugriff 
und den Missbrauch durch Nichtberechtigte 
zu verhindern.

Die Regelungen zum Datenschutz und zur 
Wahrung der Rechte anderer Personen (z.B. 
Recht am eigenen Bild und Wort) sind zu ge-
währleisten. Insbesondere ist es nicht gestattet, 
Screenshots zu erstellen und den Verlauf der 
Versammlung, außer zur Erstellung eines Pro-
tokolls, aufzuzeichnen.

II. Einberufung

Soll eine Versammlung online durchgeführt 
werden, so haben die Einladenden diese Richt-
linien zu berücksichtigen. Können die Einladen-
den nicht alle Regelungen dieser Richtlinien 
berücksichtigen, so haben sie in der Einladung 
darauf hinzuweisen.

Folgende Grundsätze gelten:

1. Die Landesdelegiertenversammlung der 
GEW BERLIN (LDV) findet grundsätzlich 
in Präsenz statt. 
Sofern es Gründe für eine reine On-
line-Versammlung gibt, die nicht einer 
gesetzlichen Regelung unterliegen, kann 
der LV dies im Rahmen der Jahresplanung 
(in der Regel im September des Vorjahres) 
vorsehen. Die Mitglieder der LDV werden 
davon unmittelbar in Kenntnis (per Email) 
gesetzt. Wenn dem nicht 25 % der LDV- 
Delegierten innerhalb von 2 Wochen 
widersprechen, findet sie wie vorgesehen 
statt, ansonsten in Präsenz.

2. Die Sitzungen des Landesvorstandes (LV) 
können grundsätzlich online durchgeführt 
werden. Die Entscheidung darüber trifft 
der LV im Rahmen der Jahresplanung.

3. Versammlungen anderer Organe bzw. 
Gremien können grundsätzlich online 
durchgeführt werden. Die Entscheidung 
treffen die Einladenden.

III. Durchführung

1. Technische Anforderungen
Es ist grundsätzlich die von der GEW BER-
LIN bereitgestellte Software und das damit 
verbundene Verfahren zu verwenden. 
Ausnahmen sind mit dem Datenschutzbe-
auftragten der GEW BERLIN zu klären. In 
der Einladung zur Versammlung sind das 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Berlin

Richtlinien für die Durchführung von 
Online-Versammlungen
Stand: 9. November 2021
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Verfahren zur Teilnahme und die dafür 
erforderliche technische Ausstattung dar-
zulegen. Für teilnahmewillige Mitglieder, 
die nicht über die technische Ausstattung 
verfügen, muss eine Alternative angebo-
ten werden.

2. Teilnahme an der Versammlung
Die Teilnehmenden haben sich mit Vor-
name, Name anzumelden und zu Beginn 
der Versammlung zu identifizieren. Die 
Art der Identifizierung legt die Versamm-
lungsleitung fest.

3. Wortmeldungen bzw. Redeliste
Die Erfassung von Wortmeldungen und 
die Einreihung der Wortmeldungen in 
eine Redeliste muss so organisiert werden, 
dass die satzungsrechtlichen Vorgaben 
eingehalten werden.

4. Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
Abstimmungen und Wahlen
Ist die Feststellung der Beschlussfähigkeit 
erforderlich, so ist ein revisionssicheres 
Verfahren anzuwenden. Das gilt auch 
für Abstimmungen zu Anträgen bzw. für 
Wahlen. 
Nach einer geheimen Abstimmung bzw. 
Wahl muss das Ergebnis ohne Aufhebung 
der Geheimhaltung nachvollzogen werden 
können.

5. Behandlung von Anträgen
Anträge und Änderungsanträge können 
nur behandelt werden, wenn sie schriftlich 
vorliegen und von allen Teilnehmenden 
zum Zeitpunkt der Behandlung eingese-
hen werden können; bei Erforderlichkeit 
sind sie vorzulesen. Das gilt ebenso für 
übernommene Änderungsanträge und 
für die Schlussabstimmung zum Antrag. 
Konnten Teilnehmende aufgrund tech-
nischer Probleme während der Abstim-
mungen oder Wahlen ihre Stimme nicht 
gemäß der satzungsrechtlichen Regelung 
abgeben, haben sie das der Versamm-

lungsleitung mitzuteilen; die Abstimmung 
bzw. Wahl ist zu wiederholen bzw. durch 
eine andere – satzungsgemäße – Vorge-
hensweise erneut durchzuführen.

6. Protokollierung/Speicherung/Lö-
schung
Ist eine Protokollierung der Versammlung 
gemäß satzungsrechtlicher Regelungen 
erforderlich, so gelten deren Vorgaben.
Der Onlinezugang ist spätestens 24 Stun-
den nach Beendigung der Versammlung 
zu sperren; das gilt nicht für die Erstel-
lung des Protokolls. Eine Speicherung 
des Verlaufs der Versammlung ist nur zur 
Erstellung des Protokolls zulässig. Wurde 
das Protokoll genehmigt, ist der Verlauf 
der Versammlung zu löschen.

7. Inkrafttreten
Die Richtlinien treten zum 1. Januar 2022 
in Kraft.

7.1. Die Organe und Gremien sowie die damit 
verbundenen gewerkschaftlichen Rechte 
ergeben sich aus den satzungsrechtlichen 
Regelungen (Satzung der GEW BERLIN, 
Geschäftsordnung, Wahlordnung für die 
Wahlen in der Landesdelegiertenver-
sammlung und Ordnung für die Durch-
führung von Direktwahlen in der GEW 
BERLIN).

7.2. Die Einladenden haben darauf zu achten, 
dass die personenbezogenen Daten der 
Teilnehmenden ausschließlich für die 
Teilnahme an der Versammlung verar-
beitet werden; es sei denn, es liegt eine 
anderweitige Einwilligungserklärung vor.
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I. Haushaltsplan

§ 1

1. Über die zu erwartenden Einnahmen und 
Ausgaben eines Haushaltsjahres stellt 
die von der LDV gewählte Leitung des 
Vorstandsbereiches Finanzen den Haus-
haltsplan auf.

2. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
3. Der Haushaltsplan wird im GLV und im LV be-

raten. Die Landesdelegiertenversammlung 
beschließt den Haushaltsplan abschließend 
auf Antrag des Landesvorstandes.

§ 2

1. Die Errechnung der voraussichtlichen Ein-
nahmen erfolgt auf der Basis der Mitglie-
derzahlen zum 30.06. des Vorjahres und 
den zu erwartenden Mitgliederverände-
rungen sowie den Durchschnittsbeiträgen 
und sonstigen Einnahmen.

2. Die Einnahmen und Ausgaben sind nach 
ihrem Entstehungsgrund getrennt zu 
veranschlagen. Ausgaben für den sel-
ben Zweck dürfen nur einem Konto des 
Haushaltsplanes zugeschrieben werden. 
Konten werden zu Kontenklassen zu-
sammengefasst. Der Haushaltsplan ist in 
Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen 
vorzulegen. 

Ist der Haushaltsplan zu Beginn des Haushalts-
jahres noch nicht beschlossen, stehen für die 

Übergangszeit 1/12 pro Monat in Höhe der 
Haushaltsmittel des Vorjahres zur Verfügung. 
Vorgriffe bedürfen der Genehmigung durch 
den GLV. Davon ausgenommen sind Ausgaben, 
die auf rechtlichen Verpflichtungen beruhen.

II. Durchführung des Haushaltsplans

§ 4

1. Die Leitung des Vorstandsbereichs Finan-
zen ist für die Durchführung des Haushal-
tes verantwortlich.

2. Außerplanmäßige Ausgaben, die zu Haus-
haltsüberschreitungen führen, müssen im 
Rahmen des Nachtragshaushaltes, für des-
sen Erstellung diese Grundsätze ebenfalls 
Anwendung finden, beschlossen werden.

3. Über einen Nachtragshaushalt kann der 
Landesvorstand beschließen, wenn die 
Überschreitung 50 % einer Kontenklasse 
oder 10 % des Haushaltsplanes nicht 
übersteigt.

4. Überplanmäßige Ausgaben können nur 
nach vorheriger Genehmigung durch die 
Leitung des Vorstandsbereichs Finanzen 
erfolgen.

5. Die Konten einer Kontenklasse sind ge-
genseitig deckungsfähig. Die Deckungs-
fähigkeit einzelner Kontenklassen ist mit 
dem jeweiligen Haushalt zu beschließen.

6. Über die Verwendung eines Jahres-
überschusses bzw. des Ausgleichs eines 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Berlin

Haushalts- und Kassenordnung  
der GEW BERLIN 
Stand: 02.12.2016
mit redaktionellen Änderungen gemäß LDV-Beschluss vom 01.12.2016
in der Fassung vom 06.03.2017
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Jahresfehlbetrages beschließt die Landes-
delegiertenversammlung.

§ 5

Unter Beachtung des Satzungszweckes dürfen 
Haushaltsmittel nur für den im Haushaltsplan 
vorgesehenen Zweck entsprechend den Grund-
sätzen einer wirtschaftlichen und sparsamen 
Verwendung ausgegeben werden.

III. Bezirks-, Abteilungs- und Fachgrup-
penmittel

§ 6

1. Die Bezirksverbände und Abteilungen der 
GEW BERLIN erhalten Haushaltsmittel zur 
autonomen Verwendung. Näheres regelt 
die LDV.

2. Für die Fachgruppen werden im Haushalt 
Mittel bereit gehalten. Das Nähere regelt 
die LDV.

3. Für die Verwendung dieser Mittel gilt § 5 
entsprechend.

IV. Kassenverwaltung, Buch- und Be-
legführung

§ 7

1. Die Leitung des Vorstandsbereichs Fi-
nanzen ist verantwortlich für die ord-
nungsgemäße Erledigung der laufenden 
Kassengeschäfte. Sie nimmt die Kassen- 
und Vermögensverwaltung nach den 
Beschlüssen der Gremien wahr.

2. Die Buchführung soll den Grundsätzen ei-
ner ordnungsgemäßen Rechnungslegung 
entsprechen.

3. Über weitere Kassenvollmachten ent-
scheidet der GLV.

V. Schlussbestimmungen

§ 8
1. Die steuerrechtlichen Vorschriften sowie 

die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
sind zu beachten.

2. Die Bezirksverbände geben ihre geprüften 
Jahresabschlüsse sowie Vermögensrech-
nungen dem Landesvorstand zur Kenntnis.

3. Die Kassen- und Vermögensordnung tritt 
am 01.01.2004 in Kraft.
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Berlin
Regelungen der Arbeits-und Anstellungsbedingungen der
• GLV – Mitglieder
• der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Landesrechtsschutzstelle
• der Mitglieder der bbz-Redaktion

Stand: LV Beschluss 044/10/18 vom 26.11.2018
mit den Änderungen der LDV vom 27./28. Juni 2023

Vorbemerkungen

Die GEW BERLIN ist in erster Linie eine ehrenamtliche Organisation. Sie schöpft einen Großteil 
ihrer gewerkschaftlichen Kampfkraft und ihres bildungspolitischen Gestaltungswillens aus dem 
Umstand, dass ihre gewählten Aktiven auf allen Organisationsebenen ehrenamtlich für die GEW 
tätig sind. Dies gilt auch für die hier behandelten Ämter und Funktionen. Wir wollen ganz be-
wusst, dass auch diese Kolleg*innen, die eine besonders hohe Verantwortung für die gesamte 
GEW BERLIN tragen, durch die Ehrenamtlichkeit eine enge Verbindung zur Berufsrealität unseres 
Organisationsbereiches behalten.
Gleichzeitig müssen und wollen wir den unbestreitbaren Veränderungen der Rahmenbedingungen 
für das ehrenamtliche Engagement in unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Diese manifestieren 
sich unter anderem in der Gleichzeitigkeit von beruflicher Arbeitsverdichtung, zunehmender 
Schnelllebigkeit des (gewerkschafts-)politischen Alltagsgeschäftes und dem (auch von uns als 
Gewerkschaft formulierten) Anspruch auf eine gelingende Work-Life-Balance.
Unsere Antwort auf diese Herausforderungen ist die Schaffung von zeitlichen Freiräumen durch 
finanzielle Kompensationsmodelle für die genannten Gruppen von Ehrenamtlichen.
Um diese Modelle verständlich und transparent für die Betroffenen und die gesamte Organisation 
zu gestalten, geben wir uns die nachfolgenden Regeln.
Sie regeln die zeitliche Entlastung Arbeits- und Anstellungsbedingungen
• der GLV-Mitglieder,
• der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Landesrechtsschutzstelle und
• der Mitglieder der bbz-Redaktion.
Wir haben dafür die in der GEW BERLIN bereits praktizierten Regelungen zusammengefasst, 
vereinheitlicht und weiterentwickelt.
Uns ist bewusst, dass auch mit diesen Regelungen, die Komplexität der Arbeits- und Lebensum-
stände unserer aktiven Kolleg*innen und die Vielfältigkeit ihres ehrenamtlichen Engagements 
nur unzureichend abgebildet werden können. Insofern sind diese Regelungen ein Kompromiss 
zwischen einer gerechten Vergleichbarkeit und einer praktikablen Umsetzung. Sie erheben nicht 
den Anspruch, absolute Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen Formen des ehrenamtlichen 
Engagements in den genannten Funktionen herzustellen.
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1. Grundsätze 

1.1. Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der 
Landesrechtsschutzstelle (außer Leitung 
der Rechtsschutzstelle) und Mitglieder der 
bbz-Redaktion erhalten auf Grundlage ei-
nes befristeten Dienstvertrages ein Entgelt 
in Höhe von 140 € je Monat und weisen 
den Zeitaufwand mit durchschnittlich 4 
Stunden je Monat, d.h. von insgesamt 48 
Stunden je Kalenderjahr nach. Die Lei-
tung der Landesrechtsschutzstelle erhält 
auf gleicher Grundlage einen Betrag von 
280 € je Monat und hat durchschnittlich 
8 Stunden je Monat, d.h. insgesamt 96 
Stunden je Kalenderjahr nachzuweisen. 
Die Tätigkeit ist gemäß der geltenden 
tariflichen bzw. beamtenrechtlichen Re-
gelungen anzuzeigen.

1.2. GLV-Mitglieder (außer Vorsitzende) üben 
das Wahlamt ehrenamtlich oder als 
befristete nebenamtliche Tätigkeit aus. 
Die Tätigkeit ist gemäß der geltenden 
tariflichen bzw. beamtenrechtlichen Rege-
lungen anzuzeigen. Dafür gelten folgende 
Grundsätze:

1.2.1. GLV-Mitglieder, die das Wahlamt ehren-
amtlich ausüben, erhalten eine Funktions-
zulage in Höhe von 280 € je Monat.

1.2.2. GLV-Mitglieder, die das Wahlamt als 
nebenamtliche Tätigkeit ausüben und 
sich in einem Teilzeitverhältnis bezüglich 
des Hauptbeschäftigungsverhältnisses 
befinden, erhalten:

• einen „Bruttoverdienstausfallausgleich“
• einen Zuschlag für den Fall, dass Ansprü-

che aus einer betrieblichen Zusatzver-
sorgung (= 10 % Zuschlag, z.B. VBL) oder 
Beamtenversorgung (= 30 % Zuschlag) 
nicht weitergeführt werden können; Be-
rechnungsgrundlage ist der Betrag, der als 
„Verdienstausfallausgleich“ gewährt wird

• eine Funktionszulage in Höhe von 280 € 
je Monat, die den „Verdienstausfallaus-

gleich“ erhöht, aber nicht in die Berech-
nung des Zuschlags eingeht.

Zur Gewährung des „Bruttoverdienstausfallaus-
gleichs“ und der weiteren Zahlungen wird mit 
der GEW BERLIN ein befristetes Beschäftigungs-
verhältnis in Form eines Anstellungsvertrages 
abgeschlossen, das
• den zeitlichen Umfang von einem Drittel 

der wöchentlichen Arbeitszeit bezogen 
auf eine volle Stelle, die dem Hauptbe-
schäftigungsverhältnis des jeweiligen 
GLV-Mitglieds zu Grunde liegt, nicht 
übersteigen soll.

• einen „Bruttoverdienstausfallausgleich“ 
vorsieht, der den durch die Teilzeittätigkeit 
im Hauptamt entstehenden Verdienstaus-
fall vollständig ausgleicht.

• auf folgende Regelungen des TV-L ver-
weist: § 20 (Jahressonderzahlung), § 22 
(Entgelt im Krankheitsfall), § 26 (Erho-
lungsurlaub), § 29 (Arbeitsbefreiung)

• die weiteren o.g. Zahlungen vereinbart

Der Bruttobetrag des Verdienstes im Nebenamt 
ist dem Hauptarbeitgeber zu melden.

Änderungen im Hauptamt sind unverzüglich 
anzuzeigen. Abweichungen bedürfen der 
Zustimmung der Personen, die gemäß § 35 
Absatz 1 a) Satzung der GEW BERLIN für die 
gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 
zuständig sind.

1.3. Die Vorsitzenden üben das Wahlamt als ne-
benamtliche Tätigkeit bzw. als hauptamt-
liche Tätigkeit aus. Dafür gelten folgende 
Grundsätze:

1.3.1. Wird das Wahlamt nebenamtlich aus-
geübt, so wird ein befristetes Beschäfti-
gungsverhältnis mit der GEW BERLIN mit 
folgenden Regelungen abgeschlossen:

• Der zeitliche Umfang der wöchentlichen 
Arbeitszeit darf unter Hinzurechnung der 
wöchentlichen Arbeitszeit aus dem Haupt-
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beschäftigungsverhältnis die Grenzen des 
Arbeitszeitgesetzes nicht überschreiten. 
In einem Anstellungsvertrag ist eine Ver-
trauensarbeitszeit geregelt. Überstunden 
sind mit der Bezahlung bereits abgegolten.

• Das Entgelt wird entsprechend Entgelt-
gruppe 15 Stufe 5 TV-L gewährt und mit 
der Tarifentwicklung des TV-L dynamisiert; 
Entgeltzahlungen aus dem Hauptbeschäf-
tigungsverhältnis werden angerechnet.

• Es gelten die folgenden Regelungen des 
TV-L: § 20 (Jahressonderzahlung), § 22 
(Entgelt im Krankheitsfall), § 26 (Erho-
lungsurlaub), § 29 (Arbeitsbefreiung)

• Es wird ein Zuschlag für den Fall gewährt, 
dass Ansprüche aus einer betrieblichen 
Zusatzversorgung (= 10 % Zuschlag, z.B. 
VBL) oder Beamtenversorgung (= 30 % 
Zuschlag) nicht in gleichem Umfang wie 
bisher weitergeführt werden können; 
Berechnungsgrundlage ist der Betrag, der 
als Entgelt gewährt wird.

Die Tätigkeit ist gemäß der geltenden tarifli-
chen bzw. beamtenrechtlichen Regelungen 
anzuzeigen.

1.3.2. Wird das Wahlamt hauptamtlich aus-
geübt, so wird ein befristetes Beschäfti-
gungsverhältnis mit der GEW BERLIN mit 
folgenden Regelungen abgeschossen:

• In einem Anstellungsvertrag ist eine Ver-
trauensarbeitszeit geregelt. Überstunden 
sind mit der Bezahlung bereits abgegolten.

• Es gelten die folgenden Regelungen des 
TV-L: § 20 (Jahressonderzahlung), § 22 
(Entgelt im Krankheitsfall), § 26 (Erho-
lungsurlaub), § 29 (Arbeitsbefreiung).

• Das Entgelt wird entsprechend Entgelt-
gruppe 15 Stufe 5 TV-L gewährt und mit 
der Tarifentwicklung des TV-L dynamisiert.

• Daneben wird ein Zuschlag für den Fall 
gewährt, dass bisherige Ansprüche aus 
einer betrieblichen Zusatzversorgung (= 
10 % Zuschlag, z.B. VBL) oder aus einem 
Beamtenverhältnis (= 30 % Zuschlag) nicht 
weitergeführt werden können.

• Ist zur Übernahme der hauptamtlichen Tä-
tigkeit eine Beurlaubung ohne Dienstbezü-
ge für ein Beamtenverhältnis erforderlich, 
so soll hierfür eine Regelung gemäß § 6 
Absatz 1 Landesbeamtenversorgungsge-
setz angestrebt werden. In diesem Fall 
zahlt die GEW BERLIN an das Land Berlin 
einen Versorgungszuschlag in Höhe von 30 
% auf Grundlage der ohne die Beurlaubung 
jeweils zustehenden ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge zuzüglich der anteiligen 
jährlichen Sonderzahlung.

2. Regelung des zukünftigen Verfahrens

2.1. Die GEW BERLIN richtet eine Kommission 
ein, die

2.1.1. für zukünftig erforderliche/gewünschte 
Änderungen an den unter Ziffer 1 beschrie-
benen Grundsätzen und

2.1.2. für Fälle, in denen von den geltenden 
Grundsätzen abgewichen werden soll,

 Vorschläge erarbeitet.

2.2. Zusammensetzung der Kommission

2.2.1. Die Kommission setzt sich zusammen aus 
fünf GEW-Mitgliedern, die keine Funktio-
nen gemäß § 15 2. a./d., § 43 1. und § 47 
der Satzung der GEW BERLIN bekleiden 
sowie nicht Mitglieder in Gremien gemäß 
§§ 28 und 33 sind. Kandidiert ein Mitglied 
für eine entsprechende Funktion oder 
wird ein Mitglied in eine entsprechen-
de Funktion gewählt, scheidet es aus 
der Kommission aus. Auf Vorschlag der 
Kommission wählt der LV gemäß § 29 e 
Satzung der GEW BERLIN ein Mitglied als 
Vorsitzende*n.

2.2.2 Über die personelle Zusammensetzung 
entscheidet der LV. Mindestens die Hälfte 
der Mitglieder sollen Frauen sein.

2.2.3. Bei allen Verhandlungsgegenständen ge-
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mäß Ziffer 2.1.2 sind die Kommissionsmit-
glieder zur Verschwiegenheit verpflichtet.

2.3. Auftrag der Kommission
Die Kommission wird zu Ziffer 2.1.1. auf 
Beschluss von GLV oder LV tätig und erar-
beitet einem dem Auftrag entsprechenden 
Vorschlag. In den Fällen zu Ziffer 2.1.2. 
wird die Kommission im Auftrag des GLV 
oder nach Anrufung durch ein betroffenes 
GLV-Mitglied tätig.

2.4. Der LV entscheidet über die Empfehlungen 
der Kommission. Die Kommission wird 
zu Beginn jeder Wahlperiode über die 
aktuell geltenden allgemeinen Regelun-
gen und auf einzelne Personen bezogene 
von diesen abweichenden Regelungen in 
Kenntnis gesetzt.
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I. Name und Sitz

§ 1

1.   Die Gewerkschaft führt den Namen Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(Allgemeiner Deutscher Lehrer- und Leh-
rerinnen-Verband) – Gesamtverband der 
Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen 
und Erzieher.

2.   Sie ist eine der Gewerkschaften des Deut-
schen Gewerkschafts bundes.

§ 2 

Die GEW hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

II. Zweck und Aufgabe

§ 3

Zweck und Aufgabe der GEW sind:
a.   Wahrnehmung der beruflichen, wirt-

schaftlichen, sozialen und rechtlichen 
Interessen ihrer Mitglieder,

b.   Förderung von Erziehung und Wissen-
schaft,

c.   Ausbau und interkulturelle Öffnung der in 
den Diensten von Erziehung und Wissen-
schaft stehenden Einrichtungen,

d.   Ausbau der Geschlechterdemokratie,
e.   Verhinderung und Beseitigung von Dis-

kriminierung.

§ 4

Als Mittel zur Erreichung dieses Zwecks be-
trachtet die GEW unter anderem:
a.   Arbeit der GEW in allen satzungsmäßigen 

Organen und  Gremien; Meinungs- und 
Willensbildung in Kundgebungen, Ver-
sammlungen, Tagungen und Kursen,

b.   berufliche und gewerkschaftliche Fortbil-
dung der Mitglieder,

c.   Rechtsschutz für die berufliche Tätigkeit 
des Mitglieds und Gewährung von kolle-
gialer Hilfe in besonderen Fällen,

d.   gesetzlich gewährleistete Einflussnahme 
auf die Verwaltung,

e.   Abschluss von Tarifverträgen,
f.   Zusammenarbeit mit Parlamenten und 

deren Ausschüssen,
g.   Zusammenarbeit mit Körperschaften und 

Organisationen, deutschen und ausländi-
schen Gewerkschaften sowie mit interna-
tionalen Verbänden,

h.   Einflussnahme auf die Öffentlichkeit durch 
Pressearbeit,

i.   Herausgabe der Zeitungen und Druck-
schriften,

j.   Unterstützung solcher Mitglieder, die we-
gen ihres Eintretens für die Gewerkschaft 
Schaden erleiden.

§ 5

1.   Die GEW bekennt sich zum Arbeitskampf 
als Mittel zur Durchsetzung gewerkschaft-
licher Forderungen.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Bund

Satzung
beschlossen auf dem Gewerkschaftstag der GEW am 4. Juni 1968 in Nürnberg
zuletzt geändert auf dem Gewerkschaftstag vom 8. bis 12. Juni 2021 in Leipzig
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2.   Vor einem Streik soll eine Urabstimmung 
stattfinden. Für einen Streik ist in der Urab-
stimmung eine Mehrheit von mindestens  
75 Prozent der Abstimmenden erforder-
lich.

3. Streikunterstützung wird nach Maßgabe 
der vorhandenen Mittel gewährt. Die 
Höhe der Unterstützung wird jeweils 
gleichzeitig mit dem Beschluss über die 
Durchführung eines Arbeitskampfes fest-
gesetzt. Ein Rechtsanspruch auf Zahlungen 
besteht nicht.

4.   Der Hauptvorstand erlässt Richtlinien zur 
Durchführung von  Arbeitskämpfen.

III. Organisationsbereich

§ 6 

1. Der Organisationsbereich der GEW um-
fasst
a.   die Beschäftigten in pädagogischen 

und sozialpädagogischen Berufen,
b.   Angehörige von Hochschulen und 

Forschungs einrichtungen,
c. Beschäftigte in privaten Bildungsein-

richtungen.
2.   In ihrem Bereich ist die GEW zuständig 

für die ihr im Rahmen des DGB zufallen-
den Gruppen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, Beamtinnen und 
Beamte und nicht betriebsgebundene 
Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dies gilt auch für die in diesen Bereichen 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer aus Arbeitnehmerüberlas-
sungen (Leiharbeit). Die Zuständigkeit der 
GEW erstreckt sich auch auf Arbeitslose, 
Rentnerinnen und Rentner sowie Ruhe-
ständlerinnen und Ruheständler aus ihrem 
Organisationsbereich. Die GEW anerkennt 
die satzungsrechtliche Funktion des DGB 
zur Klärung von Organisationszugehö-
rigkeiten zwischen dessen Mitgliedsge-

werkschaften.
3. Studierende, die ein Studienfach studie-

ren, das eine spätere Tätigkeit im Organi-
sationsbereich der GEW ermöglicht, oder 
eine Tätigkeit in diesem Bereich anstreben, 
werden als Mitglieder aufgenommen. Das 
Weitere regelt der Hauptvorstand.

4.   Angehörige dieser Berufe werden aufge-
nommen. Das Bekenntnis zur UN-Men-
schenrechtskonvention und zu den 
Grundrechten des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland und zu den 
verfassungsrechtlichen Grundprinzipien 
des Artikels 20 GG ist hierbei unerlässliche 
Voraussetzung.

5.   Natürliche und juristische Personen kön-
nen die fördernde Mitgliedschaft erhal-
ten. Der Hauptvorstand erlässt darüber 
Richt linien.

6.   Die GEW-Mitglieder organisieren sich in 
dem Landesverband, in dessen Bereich 
sich die Beschäftigungsstelle (Dienststelle) 
befindet. Ausnahmen können die Landes-
verbände regeln.

IV. Gliederung der Gewerkschaft

§ 7

1.   Die GEW gliedert sich in Landesverbände, 
deren Grenzen mit denen der Länder zu-
sammenfallen. In den Stadtstaaten sind 
Zusammenfassungen von Betriebsgruppen 
und Untergliederungen des Landesverbandes 
auf Beschluss des Landesvorstands möglich. 
Die Regelungen dieser Satzung in ihrer 
jeweiligen Fassung gehen entgegenste-
henden Regelungen in Satzungen der Lan-
desverbände vor. Unter Bindung an diese 
Satzung und die Beschlüsse der in § 11 Ziff. 
1 bis 3 genannten Organe der GEW regeln 
die Landesverbände ihre Angelegenheiten 
selbstständig.

2.   GEW-Mitglieder, die im Ausland, an 
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Einrichtungen des Bundes oder beim 
Goethe-Institut beschäftigt sind, werden 
in Arbeitsgruppen zusammengefasst, die 
direkt dem Hauptvorstand zugeordnet 
sind. Richtlinien für die Organisation der 
Arbeitsgruppen beschließt der Haupt-
vorstand.

3.   Oberstes Organ der Landesverbände 
ist die Delegiertenversammlung. Über 
die Gliederung sowie die Anzahl und 
Zusammensetzung der weiteren Organe 
der Landesverbände entscheidet die De-
legiertenversammlung des zuständigen 
Landesverbandes.

4. Alle Gliederungen der GEW sind verpflich-
tet, diese Satzung einzuhalten und die Be-
schlüsse der in § 11 Ziff. 1 bis 3 genannten 
Organe durchzuführen.

V. Mitgliedschaft

§ 8

1. Die Aufnahme eines Mitglieds in die GEW 
wird durch den Vorstand des Landesver-
bandes, in den Fällen des § 7 Ziff. 2 durch 
den Hauptvorstand, vollzogen. Das Nähere 
regelt der Hauptvorstand.

2.   Die Mitgliedschaft endet
a.   durch Tod;
b.   durch Austritt;
c.   durch Ausschluss.

3.   Der Austritt ist mit einer Frist von drei 
Monaten schriftlich dem Landesverband 
zu erklären und nur zum Ende eines 
Kalender vierteljahres möglich. Das Nähe-
re regelt der Hauptvorstand.

4.   Die Gründe für einen Ausschluss sind:
a.   arglistige Täuschung bei der Auf-

nahme;
b.   gewerkschaftsschädigendes Ver-

halten;
c.   satzungswidriges Verhalten.
Das Ausschlussverfahren regelt sich 

nach § 9.

VI. Schiedskommission

§ 9 

1.   Für die GEW wird eine Bundesschiedskom-
mission gebildet, ferner für jeden Landes-
verband eine Landesschiedskommission. 
Die ständigen und die stellvertretenden 
Mitglieder der Schiedskommission wer-
den vom Gewerkschaftstag bzw. von der 
jeweiligen Delegiertenversammlung der 
Landesverbände gewählt. Wählbar sind 
nur Mitglieder, die der GEW am Tage der 
Wahl mindestens drei Jahre als ordentli-
che Mitglieder angehören.

2.   Jeder Schiedskommission gehören drei 
ständige Mitglieder und drei stellvertre-
tende Mitglieder an. Die Schiedskom-
mission berät und entscheidet in einer 
Besetzung mit drei ständigen Mitglie-
dern oder stellvertretenden Mitgliedern 
und zwei nichtständigen Mitgliedern. 
Je eines der nichtständigen Mitglieder 
wird von der antragstellenden Partei 
und der antragsgegnerischen Partei 
benannt. Näheres regelt die Schieds-
ordnung. Die nichtständigen Mitglieder 
müssen am Tage ihrer Benennung min-
destens drei Jahre der GEW angehören. 
Die ständigen Mitglieder von Schieds-
kommissionen und die stellvertretenden 
Mitglieder dürfen mit Annahme ihrer Wahl 
nicht mehr Mitglieder von Organen der 
GEW oder Organen ihrer Gliederung sein. 
Auch Ehrenmitglieder von Organen sind 
von der Wahrnehmung der Funktion eines 
ständigen oder stellvertretenden Mitglieds 
der Schiedskommission ausgeschlossen. 
Die Schiedskommissionen tagen nicht 
öffentlich.

3.   Die Landesschiedskommissionen sind im 
Bereich des jeweiligen Landesverbandes 
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zuständig für den Ausschluss von Mit-
gliedern, Wahlanfechtungen, Verstöße 
von Organen oder Gliederungen gegen 
die Satzung des DGB, der GEW oder des 
Landesverbandes sowie gegen Beschlüsse 
übergeordneter Organe des DGB oder der 
GEW. Die Delegiertenversammlung eines 
Landesverbandes kann der Landesschieds-
kommission weitere Aufgaben zuweisen.
Antragsberechtigt sind die in § 11 Ziff. 1 bis 
5 genannten Organe der GEW, die in § 11 
Ziff. 5 genannten jedoch nur im Bereich ihrer 
Zuständigkeit, sowie der Bundesvorstand 
des DGB. Bei Wahlanfechtungen ist auch 
ein betroffenes Mitglied antragsberechtigt. 
Die Bundesschiedskommission ist zustän-
dig für den Ausschluss von Mitgliedern, die 
Arbeitsgruppen angehören; Wahlanfech-
tungen bei Wahlen in und zu Bundesorga-
nen; Berufungen gegen Entscheidungen 
der Landesschiedskommissionen in allen 
Angelegenheiten; Verstöße von Organen 
der Landesverbände und der Arbeits-
gruppen gegen die Satzung des DGB oder 
der GEW oder gegen Beschlüsse überge-
ordneter Organe des DGB oder der GEW.  
Antragsberechtigt sind berufungsführende 
Organe der GEW und der Landesverbände 
sowie bei Wahlanfechtungen ein betroffenes 
Mitglied.

4.   Alle Wahlanfechtungen sind innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses bei der zuständigen 
Schiedskommission einzulegen.

5.   Entscheidungen der Schiedskommissi-
onen sind verbindlich. Entscheidungen 
der Bundesschiedskommission können 
vom Hauptvorstand mit den Stimmen von 
mindestens 75 Prozent seiner Mitglieder 
geändert oder aufgehoben werden. 
Das Verfahren der Schiedskommissionen 
und die von ihnen zu verhängenden Sank-
tionen sind in der vom Gewerkschaftstag 

verabschiedeten Schiedsordnung gere-
gelt.

6.   Gemäß Ziff. 3 hat die Bundesschieds-
kommission für die dem Hauptvorstand 
direkt zugeordneten Arbeitsgruppen gem. 
§ 7 Ziff. 2 folgende weitere Aufgaben: 
Schlichtung
a.   bei Streitigkeiten unter Mitgliedern,
b.   bei Verstößen von Einzelmitgliedern 

gegen die Satzung,
c.   zum Schutz der Ehre der Mitglieder.

Antragsberechtigt sind in diesen Fällen auch 
Einzelmitglieder.

VII. Beitrag

§ 10

1.   Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhebt 
die GEW einen Mitgliedsbeitrag, dessen 
Höhe sowie der Anteil der GEW auf 
Bundesebene vom Gewerkschaftstag 
festgelegt werden. Der Gewerkschaftstag 
kann dem Hauptvorstand ein Mandat zur 
Änderung der Beitragsordnung erteilen.

2.   Die regelmäßige Entrichtung des vom 
Gewerkschaftstag festgelegten Beitrags 
in der vom Hauptvorstand vorgeschrie-
benen Zahlungsart ist Voraussetzung für 
die Mitgliedschaft in der GEW. Bezahlt ein 
Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung durch die einziehende Stelle 
seinen Beitrag nicht, so gilt die Verwei-
gerung der Beitragszahlung als Erklärung 
des Austritts.

3.   Die Landesverbände verwalten ihr Eigen-
tum und ihren Beitrags anteil selbst.

VIII. Organe der GEW

§ 11

Die Organe der GEW sind:
1.   Der Gewerkschaftstag (GT),
2.   der Hauptvorstand (HV),
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3.   der Koordinierungsvorstand (KV),
4.   der Geschäftsführende Vorstand (GV),
5.   die Delegiertenversammlung der Landes-

verbände und die von  ihnen vorgesehenen 
Organe der Landesverbände sowie die 
 Organe der Gliederungen des Landesver-
bandes, die die Delegiertenversammlung 
des Landesverbandes festgelegt hat.

Gewerkschaftstag

§ 12

Der Gewerkschaftstag bestimmt die Richtli-
nien für die Arbeit der GEW und entscheidet 
endgültig über alle Angelegenheiten der GEW.

§ 13

1.  Der Gewerkschaftstag hat 432 Delegierte, 
die sich wie folgt zusammensetzen:
a.   die Delegierten der Landesverbände,
b.   die Vertreterinnen/Vertreter der 

Arbeitsgruppen der unmittelbaren 
Mitglieder gemäß § 7 Ziffer 2,

c.   die Mitglieder des Hauptvorstandes,
d.   eine Delegierte/ein Delegierter je 

Landesverband aus dem Bereich 
Junge GEW,

e.   eine Delegierte/ein Delegierter je 
Landesverband aus dem Bereich 
der Landesausschüsse der GEW 
Studierende,

f.   mindestens eine Delegierte/ein De-
legierter je Landesverband aus dem 
Bereich der Landesausschüsse der 
Seniorinnen und Senioren.

2.   Jeder Landesverband erhält mindestens 
vier Delegierte, jede Arbeitsgruppe 
erhält eine Delegierte/einen Delegier-
ten je angefangene 500 Mitglieder. Die 
übrigen Delegierten werden von den 
Landesverbänden im Verhältnis zur Zahl 
derjenigen ihrer ordentlichen Mitglieder 
gewählt, für die sie in den letzten vier 

Vierteljahren Beiträge abgeführt haben. 
Unter den Delegierten der Landesverbände 
müssen die vier Organisationsbereiche 
„Schule“, „Jugendhilfe und Sozialarbeit“, 
„Hochschule und Forschung“ und „Berufliche 
Bildung und Weiterbildung“ vertreten sein.

§ 14

Jede Delegierte und jeder Delegierte hat nur 
eine Stimme. Die Delegierten sind an Aufträge 
nicht gebunden.

§ 15

1.   Der Gewerkschaftstag der GEW findet in 
der Regel alle vier Jahre statt.

2.   Der Hauptvorstand ist in dringenden Fäl-
len ermächtigt, einen außerordentlichen 
Gewerkschaftstag einzuberufen; er ist 
dazu verpflichtet auf Antrag von Landes-
verbänden, die insgesamt ein Drittel der 
Mitgliederzahl vertreten.

§ 16

Die Durchführung des Gewerkschaftstages wird 
durch eine Geschäftsordnung geregelt.

§ 17

Seine Beschlüsse fasst der Gewerkschaftstag 
mit einfacher Mehrheit. Für Satzungsänderung 
ist, mit Ausnahme des § 29, Zweidrittelmehr-
heit erforderlich. Satzungsändernde Anträge 
sind sechs Monate vor dem Gewerkschaftstag 
einzureichen. Antragsberechtigt für den Ge-
werkschaftstag sind der Hauptvorstand, die 
Landesverbände und die Bundesausschüsse.

§ 18 Hauptvorstand

1. Dem Hauptvorstand gehören an:
a.   Delegierte der Landesverbände: bis 

15.000 Mitglieder eine Delegierte 
bzw. ein Delegierter, mehr als 15.000 
Mitglieder zwei Delegierte,

b.   eine Vertreterin oder ein Vertreter 
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der Arbeitsgruppen der bundes-
unmittelbaren Mitglieder gemäß § 
7 Ziffer 2,

c.   je eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der Bundesausschüsse gemäß § 22,

d.   eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der Bundesstelle für Rechtsschutz,

e.   die Mitglieder des Koordinierungsvor-
standes gemäß § 19 Ziffer 1.

2.   Der Hauptvorstand berät und entschei-
det Grundsatzfragen der GEW, soweit 
Beschlüsse des Gewerkschaftstages nicht 
entgegenstehen. Der Hauptvorstand 
entscheidet über den Haushalt der GEW. 
Er bestimmt im Rahmen der Beschlüsse 
des Gewerkschaftstages die GEW-Politik. 
Er kann auf Dauer oder auf Zeit Arbeits-
gruppen, Kommissionen, Ausschüsse und 
Arbeitsgemeinschaften bilden. Er regelt 
die Aufgabenstellung durch Beschluss 
oder  Geschäftsordnung. § 24 Ziffer 3 
gilt entsprechend für alle eingerichteten 
Ausschüsse.

3. Der Hauptvorstand legt die Kompe-
tenz des Koordinierungsvorstandes im 
Rahmen dieser Satzung fest. Er kann 
dem Koordinierungsvorstand, dem Ge-
schäftsführenden Vorstand bzw. dem 
Koordinierungsausschuss für Fachgre-
mienarbeit gemäß § 23 Aufträge erteilen. 
Der Hauptvorstand nimmt die Berichte 
des Koordinierungsvorstandes, des Ge-
schäftsführenden Vorstandes bzw. des 
Koordinierungsausschusses für Fachgre-
mienarbeit entgegen.

4. Der Hauptvorstand wählt sich ein Prä-
sidium, bestehend aus drei stimmbe-
rechtigten Mitgliedern. Das Präsidium 
lädt ein und bereitet die Sitzungen des 
Hauptvorstandes vor. Der Hauptvorstand 
tagt regelmäßig dreimal im Jahr. Er kann 
außerordentliche Sitzungen beschließen. 
Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 

des Hauptvorstandes hat das Präsidium 
eine außerordentliche Sitzung einzube-
rufen.

5.   Soweit die Satzung nicht ausdrücklich ei-
ne Zuständigkeit des Gewerkschaftstages 
vorsieht, obliegt dem Hauptvorstand die 
Beschlussfassung und die Änderung von 
Richtlinien, Regelungen und Ordnungen, 
die die Satzung der GEW und die Wahl-
ordnung auslegen und umsetzen. Er kann 
diese Aufgaben an den Geschäftsführen-
den Vorstand übertragen.

6.   Der Hauptvorstand bestellt Organe und 
Mitglieder von Organen der GEW oder 
ihrer Gliederungen, sofern die zustän-
digen Gremien dazu trotz Aufforderung 
nicht in der Lage sind. Dies gilt auch für 
die Bestellung von Landesschiedskom-
missionen. Die Amtszeit von Organen und 
Organmitgliedern, die der Hauptvorstand 
bestellt, endet mit der Wahl von Organen 
und Mitgliedern von Organen durch die 
zuständigen Gremien.

§ 19 Koordinierungsvorstand

1.   Dem Koordinierungsvorstand gehören an:
a. die Vorsitzenden oder die Spreche-

rinnen bzw. Sprecher der Landes-
verbände,

b.   die Mitglieder des Geschäftsfüh-
renden Vorstandes – die Mitglieder 
gemäß § 20 Ziffer 7 mit beratender 
Stimme.

2.  Der Koordinierungsvorstand koordiniert 
die GEW-Politik des Geschäftsführenden 
Vorstandes und der Landesverbände. Er 
trifft Entscheidungen zu Haushaltsfra-
gen, sofern sie nicht vom Gewerkschafts-
tag getroffen werden und nicht über den 
Rahmen  des Haushaltsplanes hinausge-
hen. Er kann vorübergehend Arbeits-
gruppen mit begrenztem Arbeitsauftrag 
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einrichten. Er ist dem Hauptvorstand re-
chenschaftspflichtig. Weitere Aufgaben 
des Koordinierungsvorstandes werden 
vom Hauptvorstand festgelegt.

3.   Der Koordinierungsvorstand tagt nach 
Bedarf. Er bestimmt seine Sitzungsfolge.

§ 20 Geschäftsführender Vorstand

1. Dem Geschäftsführenden Vorstand ge-
hören an:
a.   die Vorsitzende oder der Vorsitzen-

de,
b.   die Mitglieder der Arbeitsbereiche

• Finanzen,
•   Frauen-, Gleichstellungs-, Ge-

schlechterpolitik,
• Tarif- und Beamtenpolitik,

c. vier Mitglieder für die Organisations-
bereiche
•   Jugendhilfe und Sozialarbeit,
•     Schule,
•   Hochschule und Forschung,
•   Berufliche Bildung und Weiter-

bildung.
2. Weitere Arbeitsbereiche sowie ihre 

Verteilung auf die Mitglieder des Ge-
schäftsführenden Vorstandes werden 
vom Hauptvorstand auf Vorschlag des 
Geschäftsführenden Vorstandes festge-
legt.

3. Die Mitglieder des Geschäftsführen-
den Vorstandes werden in gesonderten 
Wahlgängen gewählt. Die Mandate des 
Geschäfts führenden Vorstandes werden 
hauptamtlich ausgeübt.

4. Aus der Mitte der Mitglieder des Ge-
schäftsführenden Vorstandes nach 
Ziffer 1 Buchstaben b) und c) wird die 
stellvertretende Vorsitzende oder der 
stellvertretende Vorsitzende in einem 
gesonderten Wahlgang gewählt. Eine 
der beiden Vorsitzenden nach Ziffer 1 
Buchstabe a) und Ziffer 4 soll eine Frau 

sein.
5.   Der Geschäftsführende Vorstand 

nimmt seine Aufgaben in Gesamt-
verantwortung wahr. Er erledigt nach 
Maßgabe der Beschlüsse des Gewerk-
schaftstages, des Hauptvorstandes und 
des Koordinierungsvorstandes die lau-
fenden Geschäfte der GEW. Er regelt die 
Zusammenarbeit mit den Landesver-
bänden und koordiniert federführend 
die Arbeit in den Bundesgremien.

6.   Wird zwischen ordentlichen Gewerk-
schaftstagen die Stelle eines Mitglieds 
des Geschäftsführenden Vorstandes – 
außer der Stelle der Vorsitzenden oder 
des Vorsitzenden – vakant, so entschei-
det der Hauptvorstand über die Wieder-
besetzung der Stelle bis zur Neuwahl.

7. Dem Geschäftsführenden Vorstand ge-
hören die Geschäftsführerin oder der 
Geschäftsführer sowie die verantwortli-
che Redakteurin oder der verantwortli-
che Redakteur der Zeitschrift „Erziehung 
und Wissenschaft“ mit beratender Stim-
me an. Sie werden auf Beschluss des 
Hauptvorstandes auf Zeit angestellt.

§ 21 Die Vorsitzende/der Vorsitzende

Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende lei-
tet in Kooperation mit den übrigen Mitglie-
dern des Geschäftsführenden Vorstands die 
Arbeit der GEW und vertritt die GEW allein 
oder gemeinsam mit anderen Mitgliedern 
des Hauptvorstandes.
Bei Verhinderung der Vorsitzenden bzw. 
des Vorsitzenden leitet die stellvertreten-
de Vorsitzende bzw. der stellvertretende 
Vorsitzende die GEW, bei Ausscheiden der 
Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden lei-
tet die stellvertretende Vorsitzende bzw. 
der stellvertretende Vorsitzende die GEW 
bis zur Neuwahl der Vorsitzenden bzw. des 
Vorsitzenden durch den Gewerkschaftstag. 



Satzung GEW Bund 45

Bei Rechtsgeschäften vertritt die Vorsitzen-
de bzw. der Vorsitzende die GEW mit einem 
weiteren Mitglied des Geschäftsführenden 
Vorstandes gemäß § 20 Ziffer 1.  Ziffer 2 gilt 
entsprechend.
Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende kann 
sachkundige Mitglieder und Gäste zu den Sit-
zungen des Hauptvorstandes, des Koordinie-
rungsvorstandes und des Geschäftsführenden 
Vorstandes mit beratender Stimme einladen. 
Einladungen zu Sitzungen des Hauptvorstan-
des können nur im Einvernehmen mit dem 
Präsidium des Hauptvorstandes erfolgen.

IX. Bundesausschüsse

§ 22

1.   Es bestehen folgende Bundesausschüs-
se:
a.   Bundesfachgruppenausschuss Er-

wachsenenbildung
b.   Bundesfachgruppenausschuss Ge-

samtschulen
c. Bundesfachgruppenausschuss Ge-

werbliche Schulen
d. Bundesfachgruppenausschuss 

Grundschulen
e.   Bundesfachgruppenausschuss 

Gymnasien
f.    Bundesfachgruppenausschuss 

Hauptschulen
g. Bundesfachgruppenausschuss 

Hochschule und Forschung
h.   Bundesfachgruppenausschuss 

Kaufmännische Schulen
i.      Bundesfachgruppenausschuss Re-

alschulen
j.         Bundesfachgruppenausschuss Schul-

aufsicht und Schulverwaltung
k. Bundesfachgruppenausschuss Son-

derpädagogische Berufe
l.         Bundesfachgruppenausschuss Sozi-

alpädagogische Berufe

m.   Bundesausschuss für Seniorinnen 
und Senioren

n.   Bundesausschuss „Junge GEW“
o.   Bundesausschuss GEW Studieren-

de
p.   Bundesfrauenausschuss
q.   Bundesausschuss Migration, Diversi-

ty, Antidiskriminierung.
r.       Bundesausschuss Queer

2.   Der Gewerkschaftstag kann Bundesaus-
schüsse auflösen, zusammenlegen oder 
neu einrichten. Die Stellungnahme der 
betroffenen Ausschüsse ist zu berück-
sichtigen.

§ 23

Die Bundesausschüsse bearbeiten die in ihr 
Gebiet fallenden Aufgaben von sich aus oder 
im Auftrag der im § 11 genannten Organe der 
GEW, für die sie in diesem Gebiet gleichzeitig 
Sacharbeit leisten.
Zur aufgabenbezogenen Koordinierung der 
Arbeit von Bundesausschüssen mit dem Ge-
schäftsführenden Vorstand wird ein Koor-
dinierungsausschuss für Fachgremienarbeit 
(KAFGA) eingerichtet.
Dem Koordinierungsausschuss für Fachgre-
mienarbeit gehören an:
a.   je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 

Bundesausschüsse gemäß § 22,
b.   eine Vertreterin oder ein Vertreter der 

Bundesstelle für Rechtsschutz gemäß § 
18 Ziffer 1, Buchstabe d), c) die Mitglie-
der des Geschäftsführenden Vorstandes. 
Der Koordinierungsausschuss für 
Fachgremienarbeit ist an Aufträge 
des Hauptvorstandes gebunden und 
dem Hauptvorstand berichtspflichtig. 
Die Aufgabe des Koordinierungsaus-
schusses für Fachgremienarbeit besteht 
darin, Prozesse in der GEW anzuregen 
und zu unterstützen, die erkennen las-
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sen, welche neuen Arbeitsinhalte und 
-formen dem ganzheitlichen Bildungs-
begriff und der Bildungsgewerkschaft 
gerecht werden. Er tagt unter Feder-
führung des Geschäftsführenden Vor-
standes nach Bedarf und bestimmt die 
Sitzungsfolge selbst.

§ 24

1. Die Bundesausschüsse bestehen aus je 
einer Vertreterin oder einem Vertreter 
der bestehenden Landesfachgruppen 
oder entsprechender, vom jeweiligen 
Landesvorstand autorisierter Gremien. 
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
bzw. ein Mitglied des Leitungsteams 
nach § 24 Ziff. 3 werden auf diese Zahl 
nicht angerechnet. Die Benennung er-
folgt durch die Landesverbände. Wei-
tere Mitglieder können vom Hauptvor-
stand und vom Bundesausschuss im 
gegenseitigen Einvernehmen berufen 
werden.

2.   Die Vorsitzenden und die stellvertre-
tenden Vorsitzenden werden von den 
Bundesausschüssen gewählt und vom 
Gewerkschaftstag bestätigt.

3. Die Wahl eines Leitungsteams von bis 
zu drei Personen ist möglich, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder des Bundesaus-
schusses dies beschließen. Die Wahl 
erfolgt nach § 4 Wahlordnung. Die Ver-
tretung in gewerkschaftlichen Gremien 
wird in der Wahl festgelegt. Die ande-
ren Teammitglieder sind gleichberech-
tigte Vertreterinnen bzw. Vertreter. Die 
Teammitglieder werden vom Gewerk-
schaftstag bestätigt.

4. Die Bundesausschüsse haben das Recht, 
Kommissionen und  Arbeitskreise für die 
eigenen Angelegenheiten zu bilden.

5.   Öffentliche Veranstaltungen der Fach- 
und Personengruppen  erfolgen im Ein-

vernehmen mit dem Hauptvorstand.

§ 25

1. Beschlüsse der Bundesausschüsse ge-
langen über den Hauptvorstand in die 
Öffentlichkeit. Stimmt ein Bundesaus-
schuss einem Beschluss der Organe der 
GEW nicht zu, so muss der Hauptvor-
stand die abweichende Stellungnahme 
des Bundesausschusses auf dessen Ver-
langen gleichzeitig mit der Stellungnah-
me des Hauptvorstandes bekanntgeben.

2.   Die Vorsitzenden oder die stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Bundesaus-
schüsse bzw. die nach § 24 Ziff. 3 gewähl-
ten Teammitglieder können die GEW in 
Angelegenheiten der Fach- und Perso-
nengruppen gegen über den Behörden 
und der Öffentlichkeit im Einver nehmen 
mit dem Hauptvorstand vertreten.

§ 26

Innerhalb der Landesverbände können Fach- 
und Personengruppen gebildet werden.

X. Rechtsschutz

§ 27

Für den Rechtsschutz der Mitglieder besteht 
die Bundes stelle für Rechtsschutz.
Die Bundesstelle für Rechtsschutz besteht 
aus den Leiterinnen oder Leitern der Landes-
stellen für Rechtsschutz bzw. ihren Stellver-
treterinnen oder Stellvertretern sowie einer 
Leiterin oder einem Leiter der Bundesstelle 
für Rechtsschutz und einer stellvertretenden 
Leiterin oder einem stellvertretenden Leiter 
der Bundesstelle für Rechtsschutz, die durch 
die Leiterinnen oder Leiter der Landesstellen 
für Rechtsschutz gewählt und vom Hauptvor-
stand bestätigt werden.
Richtlinien für die Arbeit der Bundesstelle für 
Rechtsschutz erlässt der Hauptvorstand.
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XI. Wahlverfahren

§ 28

Das Wahlverfahren regelt eine vom Gewerk-
schaftstag zu beschließende Wahlordnung.

XII. Auflösung

§ 29

Die Auflösung der GEW kann nur von einem 
Gewerkschaftstag, der zu diesem Zweck ein-
berufen ist, beschlossen werden. Zu diesem 
Be schluss ist eine Dreiviertelmehrheit der 
Delegierten erforderlich.  Dieser Gewerk-
schaftstag beschließt auch mit einfacher 
Stimmen mehrheit über die Verwendung des 
Vermögens der GEW.

Protokollarische Ergänzung zu § 20, 
Pkt. 3 der Satzung:

Der Gewerkschaftstag verpflichtet die 
GV-Mitglieder, insbesondere die, die aus dem 
öffentlichen Dienst stammen, zur hauptamt-
lichen Ausübung ihres Mandats alle Möglich-
keiten der Beurlaubung auszuschöpfen.



Mitgliedschaft GEW Bund48

1. Mitglied
1.1. Mitglieder der GEW können Personen wer-

den, die hauptberuflich einen in § 6 der Sat-
zung genannten Beruf ausüben.Das sind: 
Personen mit lehrenden, ausbildenden 
oder assistierenden Tätigkeiten im Bereich 
der öffentlichen und privaten Schulen; 
Personen mit sozialpädagogischen 
Tätigkeiten im öffentlichen und pri-
vaten Dienst; Angehörige von Hoch-
schulen, wissenschaftlichen Institu-
ten und Forschungseinrichtungen; 
Personen mit verwaltenden Tätigkeiten, 
wenn sie vor Aufnahme dieser Tätigkeit 
einen der vorgenannten Berufe ausge-
übt haben, oder Schulaufsichtsbeamte. 
Als hauptberuflich ist eine Tätigkeit anzu-
sehen, die nicht nur vorübergehend aus-
geübt wird und die mindestens die Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit umfasst oder 
die einzige Tätigkeit darstellt.

1.2. Mitglieder der GEW können auch Perso-
nen sein, die im Anschluss an eine Tätig-
keit gemäß Ziffer 1.1 in den Ruhestand 
getreten sind oder ein politisches Man-

dat (Regierungsmitglieder, Kommunal-
politikerinnen und Kommunalpolitiker) 
erworben haben.

1.3.  Mitglieder der GEW können auch Per-
sonen sein oder werden, die für einen 
in § 6 Ziffer 1 der Satzung genannten 
pädagogischen, sozialpädagogischen 
oder wissenschaftlichen Beruf ausge-
bildet sind und aufgrund der Arbeits-
marktsituation eine Beschäftigung im 
Sinne von § 6 Ziffer 1 a) und b) der 
Satzung nicht aus üben können. Gering-
fügige Beschäftigungen im Sinne der 
Beitragsordnung sowie vorübergehende 
Beschäftigungen unter einer Dauer von 
drei  Monaten bleiben unberücksichtigt. 
Mitglieder, die eine Tätigkeit außerhalb 
des Organisationsbereiches der GEW 
aufnehmen (§ 15 der DGB-Satzung in 
Verbindung mit den Satzungen der 
Mitgliedsgewerkschaften), werden zur 
Wahrung ihrer tariflichen und sonstigen 
Rechte an die für sie zuständige DGB-Ge-
werkschaft überwiesen. Die Übernahme 
er folgt in der Regel bei Aufrechterhaltung 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
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Regelung für die Mitgliedschaft 
gemäß § 8 der Satzung der GEW

Beschlossen vom Hauptvorstand am 14./15. Juni 1975,
geändert vom Hauptausschuss im Oktober 1977
geändert vom Hauptvorstand im März 1984
geändert vom Gewerkschaftstag 1989
geändert vom Hauptvorstand im Dezember 1990
geändert vom Hauptvorstand am 14. November 1992
geändert vom Hauptvorstand am 27./28. März 1998
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erworbener Ansprüche.
1.4. Über Ausnahmen und in Zweifelsfällen 

entscheidet der Hauptvorstand.
1.5. Mitglieder der GEW können auch Stu-

dierende werden, die sich auf die unter 
1.1.0 genannten Berufe vorbereiten. Die 
Rechte der Studentinnen und Studenten 
in der GEW werden durch die „Richt linien 
für die GEW-Studierendenarbeit gem. § 6 
Ziffer 3“ geregelt.

1.6. Personen, die nach § 6 Ziffer 1 die Vo-
raussetzungen für die Mitgliedschaft 
erfüllen, jedoch nicht im Organisations-
bereich der GEW einer hauptberuflichen 
Beschäftigung nachgehen, können für 
die Dauer ihrer Mitgliedschaft in einer 
anderen DGB-Gewerkschaft die An-
schlussmitgliedschaft der GEW erwerben. 
Anschlussmitglieder haben in den Mit-
glieder- und Delegiertenversammlungen 
der GEW in Fragen des Arbeits- und 
Beamtenrechts sowie der Satzung kein 
Stimmrecht.

1.7. Personen aus dem Bereich der Weiterbil-
dungsträger können auf die Dauer ihrer 
Mitgliedschaft in einer anderen DGB-Ge-
werkschaft die Doppelmitgliedschaft 
erwerben. Doppelmitglieder haben in den 
Mitglieder- und Delegiertenversammlun-
gen der GEW in Fragen des Arbeits- und 
Beamtenrechts sowie der Satzung kein 
Stimmrecht.

2.   Ehrenmitgliedschaft

2.1. Die Ehrenmitgliedschaft in der GEW kann 
durch Beschluss der Mitglieder- bzw. 
Delegiertenversammlung einer GEW-Glie-
derung verliehen werden.

2.2. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
schließt Beitragsfreiheit mit ein. Die Kos-
ten bzw. Beitragsanteile übernimmt die 
jeweilige GEW-Gliederung.

2.3. Andere als in den Ziffern 2.1 und 2.2.1 
genannte Regelungen sind nicht zulässig.

3.   Aufnahme
3.1. Die Mitgliedschaft in der GEW wird 

schriftlich beantragt.
3.1.1.   Für den Antrag wird ein Formblatt 

verwendet.
3.2. Der Antrag auf Beitritt zur GEW gem. 

§ 8 Ziffer 1 der Satzung wird beim Lan-
desvorstand (GV, Geschäftsstelle) eines 
Landesverbandes gestellt, der über die 
Aufnahme entscheidet. Der Antrag auf 
Beitritt zu einer Arbeitsgruppe (§ 7 Ziffer 
2) wird beim Geschäftsführenden Vor-
stand (Geschäftsstelle) gestellt, der über 
die Aufnahme entscheidet. Ziffer 3.2.1 
und 3.2.2 gelten entsprechend.

3.2.1. Die Aufnahme muss verweigert wer-
den, wenn die Antragstellerin oder 
der Antragsteller die in § 6 der Sat-
zung genannten Voraussetzungen 
nicht erfüllt. Sie kann verweigert 
werden, wenn die Antragstellerin 
oder der Antragsteller die Mitglied-
schaft in einer DGB-Gewerkschaft 
durch Ausschluss aus den in § 8 Ziffer 
4 genannten Gründen verloren hat. 
Über die Aufnahme einer aus der 
GEW oder einer anderen DGB-Ge-
werkschaft ausgeschlossenen An-
tragstellerin bzw. eines Antragstel-
lers entscheidet der Hauptvorstand.

3.2.2. Eine Ablehnung bedarf der schriftli-
chen Begründung.

3.3. Gegen die Ablehnung der Aufnahme 
kann die Antragstellerin oder der An-
tragsteller beim Hauptvorstand Ein-
spruch erheben. Dieser entscheidet 
endgültig über den Antrag.

3.4. Die Mitgliedschaft beginnt grundsätzlich 
am 1. des Monats nach der Aufnahme-
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entscheidung. Im Zusammenhang mit 
Arbeitskämpfen ist die sofortige Aufnah-
me von Mitgliedern möglich.

3.5. Der Aufnahmeantrag wird in EDV-üblicher 
Form über die Landes stelle für Datenver-
arbeitung an die Hauptstelle für Daten-
verarbeitung in Frankfurt am Main wei-
tergeleitet. Diese veranlasst die Eingabe 
der Daten in die EDV beim nächstmögli-
chen Verarbeitungsdurchlauf.

3.6. Jedes Mitglied erhält eine Dauermit-
gliedskarte.

4. Austritt
4.1. Die Austrittserklärung ist entsprechend 

der in § 8 Ziffer 3 genannten Frist schrift-
lich beim Haupt- bzw. Landesvorstand 
(Geschäftsstelle) abzugeben. Für den 
fristgemäßen Austritt ist das Datum des 
Post stempels maßgebend.

4.2.  Die Austrittserklärung ist unverzüglich 
auf dem dafür vorgesehenen Formblatt 
der Hauptstelle für Datenverarbeitung 
in Frankfurt am Main zuzuleiten. Diese 
veranlasst die Löschung der Mitglied-
schaft beim nächstmöglichen Verarbei-
tungsdurchlauf.

4.3. Mit dem Tag des Ausscheidens erlöschen 
alle auf der Mitgliedschaft beruhenden 
Rechte, Pflichten und Ansprüche. Die bis 
zum Tage des Ausscheidens entstande-
nen Verpflichtungen an die GEW werden 
hiervon nicht berührt; auf sie hat die 
GEW auch nach dem Ende der Mitglied-
schaft vollen Rechtsanspruch.

5.   Wechsel des Organisationsberei-
ches

5.1. Ein Wechsel des Mitglieds in der Zugehö-
rigkeit zu einer GEW-Gliederung ist ohne 
Einfluss auf die Mitgliedschaft in der 
GEW. Die Beitrags-Einzugsermächtigung 

gilt weiter fort.
5.2. Die Geschäftsstelle der GEW und die 

Geschäftsstellen der Landesverbände 
sind verpflichtet, die Ummeldung nach 
dem neuen Dienst- bzw. Wohnort un-
verzüglich vorzunehmen. Die Mitglied-
sunterlagen sind an die für den neuen 
Dienst- bzw. Wohnort zuständige Da-
tenverarbeitungsstelle zu überweisen. 
Die Hauptstelle für Datenverarbeitung 
veranlasst die erforderliche Änderung 
im Mitgliederbestand beim nächstmög-
lichen Verarbeitungsdurchlauf.

5.2.1.  Beim Wechsel des Organisations-
bereiches ist eine Neuerteilung der 
Beitrags-Einzugsermächtigung durch 
das Mitglied nicht erforderlich.

6.   Anrechnung von Mitgliedszeiten
6.1. Zeiten der Mitgliedschaft in anderen 

DGB-Gewerkschaften werden angerech-
net.

6.1.1.  Über die Anrechnung von Mitglieds-
zeiten in anderen Arbeitnehmeror-
ganisationen entscheidet der Haupt-
vorstand.
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1. Vollbeiträge

1.1. Bei Beamtinnen und Beamten beträgt 
der Beitrag in den Jahren 2020 und 2021 
0,83 Prozent und ab dem Jahr 2022 0,85 
Prozent der Besoldungsgruppe und Stu-
fe, nach der das Mitglied besoldet wird.

1.2. Bei Angestellten beträgt der Beitrag in 
den Jahren 2020 und 2021 0,76 Prozent 
und ab dem Jahr 2022 0,77 Prozent der 
Entgeltgruppe und Stufe, nach der das 
Mitglied vergütet wird. Grundlage für 
die Berechnung ist der jeweils geltende 
Tarifvertrag. 

1.3. Bei Angestellten, deren Entgelt nicht 
tarifvertraglich geregelt ist, beträgt der 
Beitrag 0,7 Prozent des vereinbarten 
Bruttover dienstes.

1.4. Freiberuflich Beschäftigte zahlen 0,55 
Prozent des Honorars.1

1.5. Familienbezogene Gehaltsbestand-
teile, so genannte  individuelle 
Leistungszulagen und Jahresson-
derzahlungen (Weihnachts- und 
Urlaubsgeld), bleiben für den 
Mitglieds beitrag unberücksichtigt. 

2. Beiträge für Beschäftigte mit redu-
ziertem Beschäftigungsumfang

2.1.  Der Beitrag für Mitglieder in einem 
Teilzeit-beschäftigungsverhältnis oder 
mit einer durch regionale Tarifverträge 
reduzierten regelmäßigen Arbeitszeit 

(1)  Der niedrigere Prozentsatz von 0,55 Prozent berücksichtigt die 
höheren Aufwendungen für die Sozialversicherung.

errechnet sich anteilig vom Vollbeitrag 
entsprechend dem Umfang der Teilzeit-
beschäftigung.

2.2. Der Beitrag für Mitglieder in einem Al-
tersteilzeitverhältnis beträgt 80 Prozent 
des vor Beginn der Altersteilzeit gezahl-
ten satzungsgemäßen Beitrages.

3. Ruhestandsbeiträge
Bei Empfängern von Pensionen beträgt der 
Beitrag 0,68 Prozent des Bruttoruhestands-
bezuges. Bei Rentnerinnen und Rentnern be-
trägt der Beitrag 0,66% der Bruttorente. Die 
Beiträge werden entsprechend der Renten-
angleichung bzw. der Erhöhung der Versor-
gung angepasst.2

4. Mindestbeitrag 
4.1. Der Mindestbeitrag gilt als die gerings-

te Beitragszahlung für alle Mitglieder 
mit Ausnahme der Solidarbeiträge und 
Ruhestandsbeiträge. Er gilt auch für Mit-
glieder in Elternzeit, Mitglieder, die ohne 
Gehalt beurlaubt oder vorübergehend 
aus dem Arbeitsleben ausgeschieden 
sind. Ebenso gilt er für Anschlussmitglie-
der bzw. Doppelmitglieder.

4.2.  Der Mindestbeitrag beträgt 0,6 Prozent 
der untersten Stufe der Entgeltgruppe 1 
des TVöD.

5. Solidarbeiträge 
(2)  Sofern vom Mitglied keine Meldung über die Bruttoruhe-

standsbezüge vorliegt, wird der Beitrag auf 63 Prozent vom 
jeweiligen Vollbeitrag festgesetzt.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Bund
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Solidarbeiträge werden von Arbeitslosen und 
in Ausbildung befindlichen Mitgliedern erho-
ben.

5.1. Als arbeitslos gemeldete Mitglieder zah-
len ein Drittel des Mindestbeitrages. 

5.2.  Studierende zahlen einen Festbeitrag 
von 2,50 Euro.

5.3. Praktikantinnen und Praktikanten im 
Anerkennungsjahr, Lehramtsanwärte-
rinnen und Lehramtsanwärter sowie Re-
ferendarinnen und Referendare zahlen 
einen vollen Festbeitrag von 4 Euro.

6. Besoldungs- und Vergütungserhö-
hungen

6.1.  Durch prozentuale Besoldungs- oder 
Vergütungserhöhungen erhöht sich der 
monatliche Beitrag entsprechend.

6.2. Beiträge für Besoldungs- und Vergü-
tungserhöhungen in Form von Einmal-
zahlungen werden prozentual entspre-
chend den Abschnitten 1.1 bis 1.3 im 
Monat der Auszahlung erhoben. 

6.3. Die Berechnung des neuen Beitrags 
wird von der Schatzmeisterin bzw. dem 
Schatzmeister in Zusammenarbeit mit 
den Landesschatzmeisterinnen bzw. 
Landesschatzmeistern vorgenommen 
und beim nächsten Lastschrifteinzug be-
rücksichtigt.

7. Sonstige Regelungen 
7.1. Für alle Mitglieder, die unter 1 – 6 nicht 

eingeordnet sind, gilt ein entsprechen-
der Beitrag, der von den Schatzmeiste-
rinnen und Schatzmeistern festzulegen 
ist.

7.2. Die Landesverbände können verdienten 
Mitgliedern die Entrichtung des Beitrags 
erlassen. Die Höhe der von den Lan-
desverbänden an den Hauptvorstand 

abzuführenden Beitragsanteile legt die 
Schatzmeisterin bzw. der Schatzmeister 
in Zusammenarbeit mit den Landes-
schatzmeisterinnen bzw. Landesschatz-
meistern nach dem Durchschnitt der zu 
entrichtenden Beiträge fest.

8. Regelbeitragszahlung
8.1. Regelbeitragszahlung in der GEW ist der 

Einzug mittels Lastschrift über ein Giro-
konto des Mitglieds. Der Einzug erfolgt 
zugunsten eines Geschäftskontos der 
Bundesorganisation bzw. des Landes-
verbandes.

8.2. Die Erteilung der Einzugser-
mächtigung ist Voraussetzung 
für die Aufnahme in die GEW. 
Unterhält das Mitglied, das seinen 
Wohn- oder Dienstort außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland hat, kein 
Konto bei einem deutschen Bankinsti-
tut, kann der Beitrag auf andere Weise 
bezahlt werden.

8.3. Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, 
den satzungsgemäßen Beitrag zu ent-
richten und seine Zahlungen daraufhin 
regelmäßig zu überprüfen. Änderungen 
des Beschäftigungsverhältnisses mit 
Auswirkungen auf die Beitragshöhe sind 
umgehend der zuständigen Landesge-
schäftsstelle mitzuteilen.

8.4. Überzahlte Beiträge werden nur für das 
laufende und das diesem vorausgehen-
de Quartal auf Antrag des Mitgliedes 
zurückgezahlt.

9. Umstellungszeitpunkt
Bei Angestellten, die zum Zeitpunkt der Um-
stellung auf ein neues Tarifsystem bereits 
Mitglied der GEW waren, gilt in Fortschrei-
bung der bisher gültigen Regelungen der Bei-
tragsordnung die Zuordnung zu Entgeltgrup-
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pen und -stufen entsprechend der in Anlage 
1 aufgeführten Bestands- und Übergangsre-
gelungen.


